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Gesetzentwurf 
der Abgeordneten Dr. Otto Hünnerkopf, Albert Füracker, Alexander 
König, Johannes Hintersberger, Markus Blume, Christa Matschl, Mar-
tin Neumeyer, Reinhard Pachner, Christa Stewens, Sylvia Stierstorfer, 
Dr. Thomas Zimmermann und Fraktion (CSU), 

Thomas Hacker, Tobias Thalhammer, Dr. Andreas Fischer, Dr. Otto 
Bertermann, Jörg Rohde und Fraktion (FDP) 

zur Änderung des Bayerischen Wassergesetzes 

A)  Problem 

Das Bayerische Wassergesetz (BayWG) vom 25. Februar 2010 tritt gem. 
Art. 79 Abs. 1 BayWG mit Ablauf des 29. Februar 2012 außer Kraft. Ziel 
dieser zeitlichen Befristung war es, angesichts der raschen Beratung des Ge-
setzes im Hinblick auf die Vorgabe eines Inkrafttretens zum 1. März 2010 ei-
ne weitere parlamentarische Beratung zu eröffnen. Landesrechtliche Rege-
lungen zur Ausfüllung, Ergänzung und Abweichung von den bundesrechtli-
chen Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sind aber unverzichtbar. 
Deshalb muss spätestens mit Wirkung zum 1. März 2012 die Fortgeltung lan-
desrechtlicher wasserrechtlicher Regelungen sichergestellt werden. Ein Au-
ßerkrafttreten des derzeitigen Gesetzes ist zu vermeiden, da das neue BayWG 
weitgehend das bisherige Landesrecht in die neue, von der Föderalismusre-
form vorgegebene Struktur übergeführt und damit wesentlich zur Kontinuität 
des Verwaltungsvollzugs beigetragen hat. 

Die mit dem Gesetz vom 25. Februar 2010 eingeführten gesetzlichen Vorga-
ben haben sich im Verwaltungsvollzug bewährt. Umfangreiche inhaltliche 
Änderungen sind vor diesem Hintergrund nicht erforderlich. Es soll lediglich 
die Möglichkeit geschaffen werden, abweichend von § 51 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
WHG Wasserschutzgebiete auch für private Wassergewinnungsanlagen aus-
zuweisen, sofern die private Wassergewinnung im öffentlichen Interesse liegt 
(vgl. Art. 31 und Art. 73 BayWG). Außerdem soll die Ausweisung von Was-
serschutzgebieten für neue Wassergewinnungsanlagen nicht innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile erfolgen. Diese Regelung dient der Ver-
meidung von Konfliktsituationen mit bereits vorhandener Bebauung und soll 
weitgehend verhindern, dass Grundstücke mit baulichen Nutzungen außer-
halb der Land- und Forstwirtschaft erhöhten Anforderungen (z.B. Nutzungs-
einschränkungen oder Mehraufwendungen) unterworfen werden. Im Übrigen 
wird durch Konkretisierung des Art. 32 Satz 1 Nr. 2 BayWG dargelegt, dass 
die Gewährung eines Ausgleichs für schutzgebietsbedingte Belastungen kei-
nen Anreiz dafür liefern soll, Anlagen im Wasserschutzgebiet neu zu errich-
ten.  

 

B)  Lösung 

Die fachlich und rechtlich zwingend erforderliche unbefristete Geltung des 
Bayerischen Wassergesetzes soll hergestellt werden. Im Zuge dessen werden 
einige inhaltliche Änderungen vorgenommen. Im Übrigen bleiben die einge-
führten und bewährten Regelungen des Bayerischen Wassergesetzes erhalten.  

 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Aus-
schüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle 
Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 
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C)  Alternativen 

Keine 

 

D)  Kosten 

1. Bürger und Wirtschaft 

Das Gesetz zur Änderung des Bayerischen Wassergesetzes ist für Bürger 
und Wirtschaft weit überwiegend kostenneutral. Die Schaffung der Mög-
lichkeit, Wasserschutzgebiete nach Art. 31 Abs. 3 BayWG auch für pri-
vate Wassergewinnungsanlagen auszuweisen, könnte sich allenfalls auf 
die Höhe der Mineralwasserpreise auswirken. Grund dafür ist, dass die 
Mineralbrunnenbetreiber die ihnen nach Art. 32 BayWG obliegende 
Verpflichtung zum finanziellen Ausgleich für schutzgebietsbedingte Be-
lastungen auf die Kunden umlegen könnten. 

2. Kommunen  

Die Neuregelung ist für die Kommunen kostenneutral. 

3. Staat 

Dem Staat entstehen durch das Gesetz zur Änderung des Bayerischen 
Wassergesetzes keine Kosten.  

4. Konnexität 

Der Grundsatz der Konnexität wird nicht berührt.  
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Gesetzentwurf 
zur Änderung des Bayerischen Wassergesetzes 

§ 1 

Das Bayerische Wassergesetz (BayWG) vom 25  Februar 
2010 (GVBl S. 66, BayRS 753-1-UG) wird wie folgt geän-
dert: 
1. Art. 31 wird wie folgt geändert: 

a) In dem Klammerzusatz zur Überschrift wird „§ 51 
Abs. 1“ durch die Worte „abweichend von § 51 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und zu § 51 Abs. 1 Satz 3“ er-
setzt.  

b) Es werden folgende Abs. 3 und Abs. 4 angefügt: 
„(3) Innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile soll die Ausweisung von Wasserschutz-
gebieten für neue Wassergewinnungsanlagen nicht 
erfolgen. 
(4) Soweit es dem öffentlichen Interesse entspricht, 
können auf Antrag Wasserschutzgebiete auch für 
Gewässer, die der privaten Wassergewinnung die-
nen, ausgewiesen werden; § 51 Abs. 2 und § 52 
WHG sowie Art. 32 gelten entsprechend.“  

2. Art. 32 Satz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 
„2. Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb land- 

und forstwirtschaftlicher Betriebsanlagen 
an bestehenden Betriebsstandorten oder 
an neuen Betriebsstandorten, soweit keine an-
deren Möglichkeiten der räumlichen Betriebs-
entwicklung bestehen oder geschaffen werden 
können,  

zur Folge haben,“ 
3. Art. 73 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
aa) Nach dem Wort „WHG“ wird ein Komma ein-

gefügt und das Wort „und“ gestrichen;  
bb) nach „Art. 18“ werden die Worte „und 31 

Abs. 4“ eingefügt. 
b) In Abs. 3 Satz 1 werden nach dem Wort „WHG“ 

die Worte „und Art. 31 Abs. 4“ eingefügt. 
4. In Art. 79 Abs. 1 werden die Worte „und mit Ablauf 

des 29. Februar 2012 außer Kraft“ gestrichen. 
 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 29. Februar 2012 in Kraft.  

Begründung: 

A) Allgemein 

Das Gesetz zur Änderung des Bayerischen Wassergesetzes ist vor 
dem Hintergrund der Befristung des BayWG zum Ablauf des 
29. Februar 2012 zwingend erforderlich. Nur durch eine Änderung 
des BayWG kann die Außerkrafttretensregelung des Art. 79 
Abs. 1 BayWG aufgehoben werden.  
 
B) Einzelbegründung 
Zu § 1:  
Zu Nr. 1  

Es wird ein neuer Abs. 3 eingefügt, damit in Wasserschutzgebie-
ten, die erstmalig im Interesse neuer Wassergewinnungsanlagen 
festgesetzt werden sollen, Konfliktsituationen mit bereits vorhan-
dener Bebauung möglichst vermieden werden. Dabei besteht eine 
Wassergewinnungsanlage aus einer oder mehreren Wasserfassun-
gen (Brunnen, Quellen, Entnahmebauwerken), die Wasser mit 
gleicher natürlicher Beschaffenheit aus einem zusammenhängen-
den Grundwasservorkommen oder aus demselben Oberflächen-
gewässer entnehmen. Der Begriff „im Zusammenhang bebauter 
Ortsteil“ lehnt sich an den in § 34 BauGB verwendeten Begriff an. 
Dieser grenzt den Innenbereich vom Außenbereich ab. 

Die Regelung soll weitgehend verhindern, dass Grundstücke mit 
baulichen Nutzungen außerhalb der Land- und Forstwirtschaft 
erhöhten Anforderungen (z.B. Nutzungseinschränkungen oder 
Mehraufwendungen) unterworfen werden. Es ist gleichzeitig im 
Sinne des Trinkwasserschutzes, wenn solche Grundstücke, von 
denen zusätzliche Gefährdungen ausgehen können, nicht in das 
Trinkwasserschutzgebiet fallen. Für die Wassergewinnung haben 
deshalb die unbebauten und unbelasteten Flächen des Außenbe-
reichs Vorrang. Nur so sind eine hohe Wasserqualität und eine so-
zialverträgliche bzw. günstige Wasserversorgung langfristig si-
cherzustellen. Dieser Gesichtspunkt ist auch gemäß DVGW-Ar-
beitsblatt W 101 „bereits bei den ersten Überlegungen zum Stand-
ort einer Wassergewinnungsanlage zu berücksichtigen“, da sich 
der Umfang der erforderlichen Schutzzonen und Schutzbestim-
mungen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
gemäß § 51 Abs. 2 WHG richtet. Aus demselben Grund kann für 
bestehende Standorte von Wassergewinnungsanlagen und ggf. für 
notwendige Erweiterungen nicht immer verhindert werden, dass 
auch zusammenhängend bebaute Gebiete von Wasserschutzgebie-
ten überlagert werden müssen.  

Abs. 4 wird angefügt, da nach der Rechtsprechung des Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshofs auch die Gewinnung von Mine-
ralwasser im öffentlichen Interesse liegen kann. Die bisherige 
Vorschrift des Art. 36 BayWG a.F. ermöglichte für private Was-
sergewinnungsanlagen, die zusätzlich im öffentlichen Interesse 
liegen, Wasserschutzgebiete auszuweisen. Die Möglichkeit soll 
unter Berücksichtigung der geänderten verfassungsrechtlichen 
Vorgaben zum Eigentumsschutz und unter Berücksichtigung der 
notwendigen Ausgleichsleistungen aufrecht erhalten bleiben. Das 
vorgesehene Antragserfordernis ist der Anerkennung von Heil-
quellen nach § 53 Abs. 2 WHG nachempfunden. Der uneinge-
schränkte Verweis auf § 52 WHG sowie auf Art. 32 BayWG dient 
primär der Regelung der Ausgleichs- und Entschädigungspflicht. 
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Hier muss ein Gleichlauf mit den Regelungen zum Ausgleich und 
zur Entschädigung bei der Festsetzung von Wasserschutzgebieten 
für die öffentliche Wasserversorgung hergestellt werden.  
 
Zu Nr. 2  

Die Gewährung eines Ausgleichs für schutzgebietsbedingte Belas-
tungen soll keinen Anreiz dafür liefern, Anlagen im Wasser-
schutzgebiet neu zu errichten. Deshalb wird zur Klarstellung Nr. 2 
ergänzt.  

Der Anwendungsbereich des Art. 32 S. 1 Nr. 2 Buchst. a) BayWG 
wird auf bereits bestehende Betriebsstandorte reduziert. Dabei ist 
die Gewährung eines Ausgleichs an den bereits bestehenden Be-
triebsstandorten Ausdruck des Bestandsschutzes. Der vorhandene 
Betriebsstandort kann entweder in einem bereits existenten Was-
serschutzgebiet oder in einem noch auszuweisenden Wasser-
schutzgebiet liegen.  

Die neu hinzugefügte Alternative Buchst. b) des Art. 32 S. 1 Nr. 2 
BayWG regelt einen Ausgleichsanspruch, wenn bisher kein Be-
triebsstandort im Wasserschutzgebiet besteht, aber auf Grund der 
räumlichen Betriebsentwicklung eine Neuerrichtung im Wasser-
schutzgebiet zwingend erforderlich ist. Dies ist insbesondere der 
Fall, wenn Eigentumsflächen und damit wirtschaftlich vertretbare 
Standorte in möglichst nahem örtlichen Zusammenhang zum 
ursprünglichen Betriebssitz bzw. Wohnort des Betriebsleiters 
außerhalb des Wasserschutzgebiets nicht zur Verfügung stehen. 
Neue Betriebsstandorte sind im Wasserschutzgebiet grundsätzlich 
möglich, wenn andere Flächen in zumutbarer Weise nicht geschaf-
fen werden können. Die Regelung erscheint im Hinblick auf den 
Eigentumsschutz und die Existenzsicherung des Land- und Forst-
wirts sachgerecht. 
 

Zu Nr. 3 

Eine Anpassung des Art. 73 BayWG ist aus Gründen der Gleich-
behandlung von Nöten. Die Kenntlichmachung der Grenzen des 
Geltungsbereichs des ausgewiesenen Schutzgebiets nach Art. 73 
Abs. 2 BayWG ist erforderlich, um die Voraussetzung zu schaf-
fen, dass die in der Verordnung enthaltenen Verbote und Be-
schränkungen auch jedermann bekannt werden können. Dies gilt 
nicht nur für die Grenzen der Wasser-, Heilquellenschutz- oder 
Überschwemmungsgebiete, die bisher in Art. 73 BayWG ent-
halten sind, sondern ebenso für Wasserschutzgebiete zum Zwecke 
der privaten Mineralwassergewinnung. Die Durchführung eines 
förmlichen Verfahrens ist ebenfalls aus Gründen der Gleichbe-
handlung erforderlich. Im Rahmen des Erlasses einer Wasser-, 
Heilquellenschutzgebiets- oder Überschwemmungsgebietsverord-
nung ist die Kreisverwaltungsbehörde verpflichtet, ein Anhö-
rungsverfahren durchzuführen. Selbiges muss auch bei der Auf-
stellung einer Wasserschutzgebietsverordnung für die private 
Mineralwassergewinnung gelten. 
 
Zu Nr. 4 

Die Regelung des Außerkrafttretens des BayWG mit Ablauf des 
29. Februar 2012 wird gestrichen. Die begrenzte Geltungsdauer 
des Gesetzes wird hierdurch beseitigt. Landesrechtliche Regelun-
gen zum Wasserhaushalt waren, sind und bleiben auch neben den 
nunmehr geltenden Regelungen des WHG zwingend erforderlich. 
 
Zu § 2: 

§ 2 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. Ein Inkrafttreten zum 29. 
Februar 2012 ist dabei zwingend erforderlich, da das Bayerische 
Wassergesetz vom 25. Februar 2010 gem. Art. 79 Abs. 1 BayWG 
mit Ablauf des 29. Februar 2012 außer Kraft tritt.  



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl
Abg. Dr. Otto Hünnerkopf
Abg. Ludwig Wörner
Abg. Dr. Hans Jürgen Fahn
Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde
Abg. Dr. Christian Magerl
Abg. Tobias Thalhammer



Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 d auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten

Dr. Otto Hünnerkopf, Albert Füracker, Alexander König u. a. und Fraktion (CSU),

Thomas Hacker, Tobias Thalhammer, Dr. Andreas Fischer u. a. und Fraktion 

(FDP)

zur Änderung des Bayerischen Wassergesetzes (Drs. 16/9902) 

- Erste Lesung -

Der Gesetzentwurf wird vonseiten der Antragsteller begründet. - Herr Dr. Hünnerkopf, 

fassen Sie Begründung und Aussprache zusammen? Oder begründen Sie zuerst? - 

Ich frage, damit es nicht wieder Irritationen gibt.

(Dr. Otto Hünnerkopf (CSU): Aussprache brauche ich keine!)

- Gut. Bitte schön.

Dr. Otto Hünnerkopf (CSU): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Am 

01.03.2010 trat ein neues Bayerisches Wassergesetz in Kraft. Das neue Wasserhaus

haltsgesetz des Bundes machte zeitgleich die Anpassung der bayerischen Regelun

gen erforderlich.

Ich darf an das erinnern, was uns bei dieser Anpassung wichtig war: bewährte bayeri

sche Standards beizubehalten und natürlich erforderliche Neuregelungen aufzuneh

men. Neu geregelt wurde in erster Linie die Einführung von Ausgleichsleistungen für 

erforderliche Mehraufwendungen bei landwirtschaftlichen Bauten in Wasserschutzge

bieten, Artikel 32. Mit dieser Regelung, liebe Kolleginnen und Kollegen, wurde ein 

Kompromiss zwischen den Interessen der Land- und der Forstwirtschaft sowie der 

Wasserversorgungsunternehmen gefunden, auf dessen Grundlage Wasserschutzge

bietsverfahren zügig fortgeführt und zum Abschluss gebracht werden können. Damit 

konnte ein jahrzehntelanger Dissens, ein jahrzehntelanges Hemmnis eliminiert wer

den. Ein bewährter Standard, den ich erwähnen möchte, ist die Kooperation bzw. Frei
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willigkeit bei der Nutzung der Gewässerrandgrundstücke. Daran haben wir festgehal

ten.

Nach Artikel 21 des Bayerischen Wassergesetzes sind zur Bewirtschaftung von Ge

wässerrandstreifen einvernehmliche Regelungen mit den Grundeigentümern oder 

sonstigen Berechtigten zu treffen. Das Kulturlandschaftsprogramm ist hierfür eine be

währte Möglichkeit. Bayern setzt hier also auf Freiwilligkeit und Kooperation statt auf 

hoheitlichen Zwang wie das Bundeswassergesetz.

Das Bayerische Wassergesetz wurde im vergangenen Jahr bis zum 29. Februar 2012 

befristet, auch um eine Evaluierung des Gesetzes vornehmen zu können. Das haben 

wir inzwischen getan. Ich bedanke mich bei meinen Kollegen von der FDP für die Fin

dung der neuen Regelung,

(Thomas Hacker (FDP): Die konstruktive Findung!)

- die konstruktive Findung. Das nehme ich gerne auf. - Ich will damit sagen: Die Regel

ungen haben sich nachweislich bewährt; die Zahl der erledigten bzw. abgearbeiteten 

Wasserschutzgebietsverfahren stieg mit dem Inkrafttreten des neuen Bayerischen 

Wassergesetzes an. Von über 450 anhängigen Verfahren konnten bis Mitte 2011 

mehr als 80 zum Abschluss gebracht werden. Viele weitere Verfahren stehen kurz vor 

dem Abschluss. Hauptziel des Änderungsgesetzes ist daher, die Befristung des Baye

rischen Wassergesetzes aufzuheben. Bei dieser Gelegenheit soll an einigen Stell

schrauben gedreht werden, um das Gesetz noch praxistauglicher zu machen.

Was meine ich damit? - Erstens. Hinsichtlich der Ausgleichsleistungen für Mehrauf

wendungen bei Bauten in Wasserschutzgebieten wurde offensichtlich versucht, Neu

bauten gezielt in Wasserschutzgebiete zu legen.

(Ludwig Wörner (SPD): Das habe ich euch gleich gesagt! Das ist nichts Neues!)

Um dies auszuschließen, wurden die Ausgleichsleistungen für erforderliche Mehrauf

wendungen - ich betone: nur die Mehraufwendungen - für land- und forstwirtschaftli
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che Anlagen in Wasserschutzgebieten auf bestehende Betriebsstandorte be

schränkt.Ausgleichsleistungen für völlig neue Standorte in Wasserschutzgebieten gibt 

es nur, wenn für den betreffenden Landwirt wirklich keine andere Möglichkeit der 

räumlichen Betriebsentwicklung geschaffen werden kann. Das ist insbesondere der 

Fall, wenn Eigentumsflächen und damit mögliche Standorte für geplante Bauvorhaben 

in wirtschaftlich vertretbarer Nähe zur ursprünglichen Betriebsstelle nicht zur Verfü

gung stehen. In manchen Dörfern Bayerns besteht nahezu die ganze Flur aus Was

serschutzgebieten. Auch das ist Realität. Wir müssen den Landwirten dort ebenfalls 

eine Entwicklungsmöglichkeit bieten.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Weiter soll die Ausweisung von Wasserschutzgebieten für neue Wassergewinnungs

anlangen nicht innerhalb zusammenhängend bebauter Ortsteile erfolgen. Dies dient 

der Vermeidung von Konflikten mit bereits vorhandener Bebauung und soll weitge

hend verhindern, dass Grundstücke mit baulicher Nutzung außerhalb der Land- und 

Forstwirtschaft erhöhten und damit teuren Schutzanforderungen unterworfen werden. 

Mit der Novellierung wird für private Wassergewinnungsanlagen wie Mineralwasser

brunnen, die von öffentlichem Interesse sind, die Möglichkeit eingeräumt, die Auswei

sung von Wasserschutzgebieten zu beantragen. Meine Damen und Herren, ich weiß, 

diese Regelung war im vorherigen Bayerischen Wassergesetz im Artikel 36 enthalten. 

Nach intensiven Beratungen und auf Wunsch der Betroffenen, der nachvollziehbar 

und begründet ist, wurde diese Regelung wieder aufgenommen. Allerdings gilt auch 

hier, dass genauso wie bei den Trinkwasserversorgern eine Ausgleichspflicht besteht.

Ich komme zum Fazit: Das Bayerische Wassergesetz, das mit der Novellierung im 

Jahre 2010 besonders im Hinblick auf die Ausgleichsleistungen bei Bauten in Wasser

schutzgebieten einen jahrzehntelangen Konflikt zwischen den Landwirten und den 

Wasserversorgern befrieden konnte, wird jetzt noch einmal mit kleinen Stellschrauben 

angepasst und damit weiter verbessert. Die hohe Qualität der Trinkwasserversorgung 

in Bayern mit bezahlbaren Preisen spricht für die bewährte Regelung im bayerischen 
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Wasserrecht. Meine Damen und Herren, diese Standards werden jetzt mit einem 

neuen Gesetzentwurf für die Zukunft festgeschrieben.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Ich eröffne die Aussprache. Ich bitte Herrn 

Wörner von der SPD an das Mikrofon.

Ludwig Wörner (SPD): Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Die Sunset-

Regel zwingt uns, noch einmal über dieses Thema zu reden. Kurz vor Sonnenunter

gang haben wir uns erschreckt und sind aufgewacht: Wir müssen ein Gesetz erneu

ern. Wie beim letzten Mal - das ist ärgerlich - wird es im Hopplahopp-Verfahren 

gemacht. Wie beim letzten Mal wird die Beratung kurzfristig angesetzt, und man ver

sucht, über einige Dinge hinwegzugehen, die beileibe noch nicht geregelt sind. Ich 

darf daran erinnern, dass sich die Debatte damals darum drehte, das Wassergesetz 

auf zwei Jahre zu befristen, um danach Korrekturen vorzunehmen. Die Korrekturen, 

die Sie im Klein-Klein-Verfahren vornehmen, reichen nach dem, was wir draußen 

hören, bei Weitem nicht aus. Ich wundere mich schon darüber, dass Sie wie beim letz

ten Mal versuchen, sich vor einer Anhörung zu drücken, im Rahmen derer man Leu

ten, die sich mit dem Thema Wasser täglich beschäftigen, das Wort erteilt und ihnen 

folgende Fragen stellen kann: Wie hättet ihr es denn gerne? Wo seht ihr Probleme? 

Ich bekomme schon E-Mails, in denen die Probleme, die im Gesetz nicht berücksich

tigt werden, beschrieben werden. Sie sagen, alles sei in Ordnung. Leben wir in unter

schiedlichen Welten? Woran liegt das? Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Wasser 

sollte uns viel zu wichtig sein, als im Hopplahopp-Verfahren und in Zeitnot darüber 

hinwegzugehen. Ich sage: Selber Schuld. In der Frage gibt es keine Zeitnot. Das Ge

setz läuft am 29. Februar 2012 aus. Bis dahin besteht die Möglichkeit, Verbesserun

gen vorzunehmen. Im Ausschuss werden wir noch einmal versuchen, eine Anhörung 

herbeizuführen, weil uns das wichtig ist und wir glauben, dass wir dies den Menschen 

schuldig sind.
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(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN)

Im Übrigen hat man uns das vorher mehr oder weniger zugesagt. Wir haben alle mitei

nander gesagt: Wir wollen das Gesetz prüfen.

(Reinhard Pachner (CSU): Hätten wir schon machen können!)

- Ja mei, wenn Sie das nicht hören wollen, was sollen dann die Verbände sagen? Das 

ist Ihre Sache. An manchen Stellen kann ich auch verstehen, dass Sie es nicht mehr 

hören können. Sie wollen es nicht hören. Ich kann Ihnen auch sagen, warum Sie es 

nicht hören wollen: Die Uferstreifenproblematik ist beileibe noch nicht erledigt. Was ist 

mit dem Eintrag an der Rott? Was ist mit dem Eintrag an der Isen? Diese Fragen sind 

noch nicht gelöst. Diese Fragen sind deshalb noch nicht gelöst, weil Sie mit der baye

rischen Lösung zu den Uferrandstreifen knapp am Gesetzesbruch vorbeioperieren. 

Das wissen Sie ganz genau. Da brauchen Sie nicht mit dem Kopf zu schütteln. Die 

Sportfischer beklagen sich massiv. Wollen Sie das nicht hören oder wollen Sie das ne

gieren? Was wollen Sie damit erreichen? Sie müssen sagen, wie Sie es haben wollen. 

Wir meinen, die Anhörung ist notwendig. Kolleginnen und Kollegen, im Übrigen gibt es 

Dinge, über die wir im Hinblick auf das Wasser reden müssen. Die Korrektur der baye

rischen Wasserqualität durch die Schließung hoch belasteter Brunnen ist für mich 

keine Korrektur, sondern das Schließen der Augen und ein Offenbarungseid gegen

über denen, die das Desaster an den Brunnen offensichtlich anrichten. Da muss 

etwas getan werden. Sie sagen: Da schließen wir euch an die Wasserversorgung von 

irgendwo an. Das machen Sie. Das kann man beweisen. Zu diesem Thema gibt es 

sogar einen Beitrag des bayerischen Fernsehens, aus dem klar und deutlich hervor

geht, dass Sie all die Brunnen einfach schließen, die belastet sind. Dann sagen Sie: 

Wir haben eine hohe Wasserqualität.

(Zuruf des Abgeordneten Albert Füracker (CSU))

So kann man es natürlich auch machen. Damit nimmt man den Leuten ihre Dorfbrun

nen weg, für die Sie angeblich alle so kämpfen.
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Meine Damen und Herren, die Moore werden im Rahmen der Energiewende dringend 

benötigt. Wir müssen diese vor dem Umbruch stärker schützen, als es bisher der Fall 

war. Sie sagen, Sie hätten 80 Wasserschutzgebiete durchgebracht. Da sage ich: Na 

klasse, nach der langen Zeit. Mir wäre es lieber gewesen, Sie hätten zumindest die 

Hälfte abgearbeitet. Das haben Sie nicht geschafft. Sie wissen auch warum: Das Ge

setz war dazu nicht besonders gut geeignet. Wir müssen darüber reden, wie wir es 

schaffen können, die Bedürfnisse derer, die das Gesetz ablehnen, in die Debatte ein

zubringen. Mich würde es wundern, wenn die CSU gemeinsam mit der FDP nicht in 

der Lage wäre, mit uns zusammen eine Anhörung zumindest für den Ausschuss zu 

beschließen, um sicherzustellen, dass diese Anliegen zur Sprache kommen. Wie wir 

damit umgehen, bleibt jeder Partei selbst überlassen. Davor zu kneifen, wäre Wort

bruch. Das haben wir alles schon gehört. Sie wollten eine Regelung, die nach zwei 

Jahren überprüft werden kann. Überprüfen können wir sie nur mit denjenigen, die 

davon betroffen sind und sich tagtäglich damit beschäftigen. Wenn Sie die Leute nicht 

hören wollen, dürfen Sie das gerne machen. Dann begehen Sie aber einen undemo

kratischen Wortbruch. Meine Damen und Herren, wir werden im Ausschuss weiterhin 

darüber diskutieren wollen.

(Beifall bei der SPD)

Vierte Vizepräsidentin Christine Stahl: Herr Dr. Fahn hat sich für die FREIEN WÄH

LER zu Wort gemeldet.

Dr. Hans Jürgen Fahn (FREIE WÄHLER): Frau Präsidentin meine Damen und Her

ren! Wir erinnern uns noch ganz lebhaft an die Diskussion im Jahre 2010. Die Diskus

sion wurde schnell und unter Zeitdruck geführt. Damals wurden von der Koalition 

keine weiteren Verbesserungen zugelassen. Selbst die FDP hatte Bedenken. Deshalb 

einigte man sich auf die begrenzte Laufzeit von zwei Jahren. Jetzt möchten die Regie

rungskoalitionen das Gesetz in marginalen Punkten ergänzen. Das ist ihr gutes Recht. 

Wenn andere Fraktionen noch andere Vorschläge haben, werden diese eingebracht. 

Trotzdem sind wir der Meinung, dass es wichtig wäre, vor einer Gesetzesnovellierung 
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einen Erfahrungsbericht von der Staatsregierung zu erhalten, der Auskunft darüber 

gibt, ob sich das Gesetz in den letzten Jahren bewährt hat und es noch Punkte gibt, 

die insgesamt verbessert werden können.

Ein Problem war, dass wir das Gesetz zwar schon 2009 beschlossen haben, die Ver

ordnungen und Erläuterungen zu diesem Gesetz aber erst nach einem Jahr kamen. 

Deshalb ist es gar nicht so leicht, jetzt schon Veränderungen festzustellen. Immerhin 

soll jetzt die fachlich und rechtlich zwingend unbefristete Geltung des Bayerischen 

Wassergesetzes hergestellt werden. So steht es in Ihrem Gesetzentwurf. Das heißt 

mit anderen Worten, dass die bisherige Praxis unzulässig war.

Wir FREIE WÄHLER haben dem Gesetz damals zähneknirschend zugestimmt. Wir 

haben viele Änderungsanträge eingebracht, die aber leider abgelehnt wurden.

Zu unserem Grundkonzept: Die FREIEN WÄHLER ziehen freiwillige Vereinbarungen 

zwischen Landwirten und der Staatsregierung einer Verordnung von oben vor, aller

dings müssen dabei auch die Belange des Umweltschutzes berücksichtigt werden. 

Deshalb ist es wichtig, über Gewässerrandstreifen und Gründlandumbruch ausführlich 

zu diskutieren. Die ersten Stellungnahmen zeigen bereits, dass der Gründlandum

bruch zunimmt. Mit einer einfachen Verbotsregelung - darüber haben wir im Umwelt

ausschuss schon gesprochen - können wir das Problem nicht lösen. Wir müssen die 

Ursachen dieses Problems schon genau sehen. Dazu gehört zum Beispiel die Zunah

me des Anbaus von Energiepflanzen. Ich nenne nur das Stichwort Silomais. Dieser 

Anbau ist für die Landwirte attraktiver. Wir brauchen deshalb auch stärkere finanzielle 

Anreize für die Landwirte, damit sie keinen Gründlandumbruch mehr vornehmen.

Die Staatsregierung macht einige Vorschläge, die ich im Folgenden noch kommentie

ren werde. In der Zwischenzeit gibt es auch schon Stellungnahmen von Verbänden, 

so zum Beispiel vom Verband der Wassererzeuger, der die hohen Ausgleichszahlun

gen kritisiert, oder vom Landesfischereiverband, der die Handhabung der Gewässer

randstreifen bemängelt. Der Bauernverband kann mit der geplanten Änderung des Ar
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tikels 32 leben, er fragt allerdings nach Ausgleichszahlungen für den Fall, dass sich 

Landwirte in Schutzgebieten nicht mehr weiterentwickeln können. An diesen ersten 

Stellungnahmen merkt man, dass die Verbände den Wunsch haben, über das Thema 

noch einmal zu diskutieren. Deshalb unterstütze ich den Vorschlag von Herrn Wörner, 

dass wir dieses Thema im Umweltausschuss mit den Verbänden besprechen.

Eine kurze Stellungnahme zum aktuellen Gesetzentwurf: Die Änderung des Arti

kels 32 ist vernünftig, weil sie Klarheit darüber schafft, dass Neubauten oder Betriebs

erweiterungen in Schutzgebieten nicht allein wegen der Aussicht auf Ausgleichszah

lungen errichtet werden dürfen. Bisher wurden nämlich die Mehraufwendungen für 

den Bau und den Betrieb von landwirtschaftlich genutzten Anlagen erstattet. In Zu

kunft ist das nur mehr bei bestehenden Anlagen möglich. Das ist richtig, das unterstüt

zen wir auch. Wir unterstützen auch die Ausweisung von Wasserschutzgebieten für 

Gewässer, die bisher nur der privaten Nutzung dienten.

Über den Artikel 31 Absatz 3 müssten wir noch einmal reden. Zum einen soll diese 

Regelung verhindern, dass Grundstücke mit baulichen Nutzungen außerhalb der 

Land- und Forstwirtschaft erhöhten Anforderungen unterliegen. Richtig ist, dass sol

che Grundstücke dann nicht mehr zum Trinkwasserschutzgebiet zählen. Diese Rege

lung hat aber auch einen Nachteil. Bei der Neuausweisung eines großräumigen Was

serschutzgebietes könnten bebaute Inseln ausgespart werden, auf denen Betriebe 

dann das Grundwasser gefährden, ohne dafür einen Ausgleich zahlen zu müssen. Da

rüber müssen wir noch einmal reden.

Insgesamt ist der vorgelegte Gesetzentwurf für uns der Anfang einer Diskussion über 

die Verbesserung des bestehenden Gesetzes. Deshalb wollen und fordern wir einen 

Bericht der Staatsregierung über die bisherigen Erfahrungen mit diesem Gesetz. 

Wichtig wäre auch, dass die Verbände eingebunden werden, sodass wir konkret und 

transparent über dieses Gesetz diskutieren können.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)
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Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Für das BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN darf ich nun 

Herrn Dr. Christian Magerl nach vorne bitten.

Dr. Christian Magerl (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Wir wer

den den Gesetzentwurf wie üblich im Ausschuss ausführlich diskutieren. Ich möchte 

mich dem Kollegen Wörner anschließen, der gesagt hat, dass eine Evaluierung des 

Gesetzes nach zwei Jahren angekündigt war. Bei aller Wertschätzung, Herr Kollege 

Dr. Hünnerkopf, Ihre Aussage, das Gesetz habe sich bewährt, genügt uns aufseiten 

der Opposition nicht. Vielleicht genügt es Ihnen. Für uns ist es zu wenig. Der Landesfi

schereiverband hat zum Beispiel in einer umfangreichen E-Mail Kritik geübt. Diesem 

Verband gehören sicherlich auch Leute an, die von der Materie und vor allem vom Zu

stand unserer Gewässer eine Menge Ahnung haben. Sie wissen, wie es draußen aus

sieht. Deswegen fordern sie dringend, dass wir beim Artikel 21, bei dem es um die Ge

wässerrandstreifen geht, Nachbesserungen vornehmen und mindestens die 

Bundesregelung einhalten. Für die Fraktion des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN kün

dige ich jetzt schon an, dass wir dazu in den Beratungen einen Änderungsantrag ein

bringen werden.

(Albert Füracker (CSU): Die Fischer wollen auch den Kormoran abschießen!)

- Sie können sich noch zu Wort melden, Herr Kollege.

Mit den Regelungen für die Überschwemmungsgebiete haben Sie bei den Gesetzes

beratungen auch völlig versagt. Das zeigen jetzt nach zwei Jahren die Evaluationen 

zum Grünlandumbruch. Es ist eine absolute Katastrophe, wenn das Grünland aus den 

Überschwemmungsgebieten verschwindet. Damit entgleitet uns einer der wertvollsten 

Lebensräume, die wir haben. Das ist dem Gesetz, das Sie mit Mehrheit beschlossen 

haben, geschuldet. Deshalb werden wir auch zum Grünlandumbruch in Überschwem

mungsgebieten einen Änderungsantrag stellen.

Änderungen haben Sie jetzt an folgenden Punkten vorgenommen: Als Erstes soll in

nerhalb von im Zusammenhang bebauten Ortsteilen die Ausweisung von Wasser
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schutzgebieten nicht mehr erfolgen. Es gibt durchaus Situationen, in denen die Aus

weisung von Wasserschutzgebieten notwendig wäre und Sinn machen würde. 

Deshalb können wir diesen Vorschlag nicht mittragen. Die jetzige Regelung, nach der 

in diesen Gebieten keine Wasserschutzgebiete ausgewiesen werden dürfen, reicht 

aus unserer Sicht aus.

In anderen Bereichen haben Sie erkannt, dass die Kritik, die wir bei der Gesetzesbe

ratung geübt haben, durchaus sinnvoll war. Ich erinnere beispielsweise an unseren 

Änderungsantrag auf Drucksache 16/3728, mit dem wir einen Artikel 31 a vorgeschla

gen haben, der die Reinhaltung von Anlagen und Wasser vor allem für die Mineral

brunnen regeln sollte. Diesen Antrag haben Sie damals abgelehnt. Jetzt haben Sie ihn 

mehr oder weniger abgeschrieben. Das kennt man von Ihnen. Sie haben ihn in Ihrem 

Änderungsgesetzentwurf mit übernommen. Diesem Teil des Gesetzentwurfs werden 

wir mit Sicherheit zustimmen.

Insgesamt ist das, was Sie vorlegen, völlig ungenügend. Es wird der Problematik des 

Gewässerschutzes im Freistaat Bayern nicht gerecht. Deswegen können wir bei die

sem Gesetzentwurf insgesamt nicht mitgehen. Wir werden ihn aller Voraussicht nach 

ablehnen, es sei denn, Sie bringen im federführenden Ausschuss oder bei der Zweiten 

Lesung völlig neue Änderungsanträge.

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Für die FDP-Fraktion darf ich dem Kollegen To

bias Thalhammer das Wort erteilen.

Tobias Thalhammer (FDP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Aus den 

Oppositionsbeiträgen höre ich zwischen den Zeilen doch eine gewisse Anerkennung 

und ein Lob heraus.

(Ludwig Wörner (SPD): Kumma S’ wieder runter!)

Zum Gesetzentwurf, den die CSU und die FDP gemeinsam vorlegen: Wir haben ein 

sehr pragmatisches Gesetz vorgelegt, das eine vernünftige Partnerschaft zwischen 
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Ökologie und Ökonomie vorsieht und sowohl den Gewässerschutz in Bayern weiterhin 

gewährleistet als auch privates Eigentum schützt. Ich glaube, wir können auf den Vor

schlag, den wir hier eingereicht haben, stolz sein.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Im Wesentlichen geht es um drei Änderungen.

(Zuruf von der SPD)

- Liebe Kollegin, wenn das Kritik vonseiten der Opposition war, ist es eher ein Sturm 

im Wasserglas gewesen.

Im Wesentlichen werden drei entscheidende Änderungen vorgenommen. Der von mir 

sehr geschätzte Kollege Dr. Hünnerkopf hat darauf hingewiesen.

(Zuruf von den GRÜNEN: Der hat bei uns abgeschrieben!)

Die Ausgleichszahlungen für die Landwirtschaft bleiben weiterhin erhalten. Allerdings 

werden wir in Zukunft keine Anreize für Ausgleichszahlungen mehr schaffen. Das 

haben wir evaluiert und korrigiert. Deswegen hat die Sunset-Klausel auch einen Sinn 

gemacht. Wir werden zukünftig keine Anreize dafür schaffen, dass landwirtschaftliche 

Betriebe Biogasanlagen, Kuh- oder Schweineställe in Wasserschutzgebieten neu er

richten, wenn es andere Möglichkeiten dafür gibt. Ich glaube, das ist auch eine für die 

Landwirtschaft vernünftige Regelung.Wir schützen explizit unsere bayerischen Mine

ralbrunnen. Sie haben künftig die Möglichkeit, für die Quellen, aus denen sie sich be

dienen, Schutzgebiete auszuweisen. Das ist ein wichtiger Schritt zu mehr Schutz für 

Mineralbrunnen bei uns im Freistaat.

Die entscheidende Änderung besteht in der neuen Regelung, dass wir zukünftig in be

bauten Gebieten, also zum Beispiel in Dörfern, Mischgebieten und Gewerbegebieten, 

keine Wasserschutzgebiete mehr ausweisen werden. Sie haben diese Regelung als 

Klein-Klein bezeichnet. Wer das tut, muss auf einem Auge blind sein. Warum hat 
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diese Änderung so unglaublich viele Vorteile? Sie bietet eine Win-win-Situation, die 

ich gleich erklären werde. Durch diese Änderung wird der Wasserschutz gestärkt. Eine 

Kommune muss sich künftig Gedanken machen, wo sie einen Brunnen baut, in einem 

Waldgebiet oder in einem Gewerbegebiet. In einem Waldgebiet ist jedoch ein deutlich 

besserer Wasserschutz möglich als etwa vor einem Dorf oder einem Gewerbegebiet. 

Dadurch wird der Wasserschutz gestärkt.

Wenn in einem bebauten Gebiet ohnehin kein hundertprozentiger Wasserschutz ge

währleistet werden kann, ist es nicht zu rechtfertigen, für die Immobilien eine derart 

große Nutzungseinschränkung auszusprechen. Hier wird den Immobilienbesitzern 

eine Einschränkung ihres Eigentums oktroyiert, obwohl damit kein Mehr an Wasser

schutz verbunden ist. Die neue Regelung bietet also eine Win-win-Situation: Sie führt 

zu mehr Wasserschutz, da der Wasserschutz im Außenbereich leichter möglich ist, 

und außerdem zu einem besseren Schutz der Eigentumsrechte von Privateigentü

mern und Gewerbetreibenden. Dies gilt im Übrigen auch für Landwirte, die ihre Höfe in 

Dörfern haben.

Summa summarum: Wir können mit diesem Gesetzentwurf, der entscheidende Ände

rungen aufweist, frohen Mutes und mit stolzer Brust in die Beratungen gehen. Ich be

danke mich sehr herzlich bei meinen Kollegen von der CSU-Fraktion für den intensi

ven Austausch. Ich bedanke mich auch bei allen Verbänden, die mit uns in einen 

Dialog getreten sind. Herr Dr. Fahn, Sie haben in Ihrer Rede gerade die Kritik der 

Wasserversorger vorgetragen. Genau dieser Punkt wurde mit unserem Gesetzentwurf 

gelöst. Ich empfehle Ihnen, sich bei den kommenden Beratungen intensiv mit dem 

vorliegenden Gesetzentwurf zu beschäftigen. Sie werden dann erkennen, dass wir 

eine sehr pragmatische und liberale Lösung für das Bayerische Wassergesetz gefun

den haben.

Das Bayerische Wassergesetz ist ein Musterbeispiel für eine vernünftige Partnerschaft 

zwischen Ökologie und Ökonomie. Deshalb werbe ich um Zustimmung zu diesem Ge

setzentwurf.
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(Beifall bei der FDP und der CSU)

Fünfter Vizepräsident Jörg Rohde: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. 

Damit ist die Aussprache geschlossen.

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage ich vor, den Gesetzentwurf dem Aus

schuss für Umwelt und Gesundheit als federführendem Ausschuss zu überweisen. Be

steht damit Einverständnis? - Das ist der Fall. Es ist so beschlossen.
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 
des Ausschusses für Umwelt und Gesundheit 

1. Gesetzentwurf der Abgeordneten 
Dr. Otto Hünnerkopf, Albert Füracker, Alexan-
der König u.a. und Fraktion (CSU), 
Thomas Hacker, Tobias Thalhammer, 
Dr. Andreas Fischer u.a. und Fraktion (FDP) 

Drs. 16/9902 

zur Änderung des Bayerischen Wassergesetzes 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Dr. Martin Runge, Ulrike Gote u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 16/10416 

zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Dr. Hünner-
kopf, Füracker, König u.a. und Fraktion CSU sowie 
Hacker, Thalhammer, Dr. Fischer u.a. und Fraktion 
FDP zur Änderung des Bayerischen Wassergesetzes 
(Drs. 16/9902) 
hier: Art. 21 Gewässerrandstreifen 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Dr. Martin Runge, Ulrike Gote u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 16/10417 

zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Dr. Hünner-
kopf, Füracker, König u.a. und Fraktion CSU sowie 
Hacker, Thalhammer, Dr. Fischer u.a. und Fraktion 
FDP zur Änderung des Bayerischen Wassergesetzes 
(Drs. 16/9902) 
hier: Art. 29 Beschränkung und Erweiterung der 
erlaubnisfreien Benutzungen 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten Margare-
te Bause, Dr. Martin Runge, Ulrike Gote u.a. und 
Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 16/10418 

zum Gesetzentwurf der Angeordneten Dr. Hünner-
kopf, Füracker, König u.a. und Fraktion CSU sowie 
Hacker, Thalhammer, Dr. Fischer u.a. und Fraktion 
FDP zur Änderung des Bayerischen Wassergesetzes  
(Drs. 16/9902) 
hier: Art. 46 Überschwemmungsgebiete an oberirdi-
schen Gewässern 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t i m m u n g

Berichterstatter: Dr. Otto Hünnerkopf 
Mitberichterstatter: Dr. Christian Magerl 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Um-
welt und Gesundheit federführend zugewiesen. Der 
Ausschuss für Kommunale Fragen und Innere Si-
cherheit, der Ausschuss für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten, der Ausschuss für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Verkehr und Technologie und der 
Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen ha-
ben den Gesetzentwurf mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Verbraucherschutz hat den Gesetzent-
wurf endberaten. 
Zum Gesetzentwurf wurden die Änderungsanträge 
Drs. 16/10416, Drs. 16/10417 und Drs. 16/10418 
eingereicht.  

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzent-
wurf und die Änderungsanträge Drs. 16/10416, 
Drs. 16/10417 und Drs. 16/10418 in seiner 62. Sit-
zung am 1. Dezember 2011 beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
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Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/10416, 
16/10417 und 16/10418 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Kommunale Fragen und Innere 
Sicherheit hat den Gesetzentwurf und die Ände-
rungsanträge Drs. 16/10416, Drs. 16/10417 und 
Drs. 16/10418 in seiner 59. Sitzung am 7. Dezem-
ber 2011 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drsn. 
16/10416, 16/10417 und 16/10418 hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten hat den Gesetzentwurf und die Änderungs-
anträge Drs. 16/10416, Drs. 16/10417 und Drs. 
16/10418 in seiner 52. Sitzung am 7. Dezember 
2011 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/10417 
und 16/10418 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/10416 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

5. Der Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur, Ver-
kehr und Technologie hat den Gesetzentwurf und 
die Änderungsanträge Drs. 16/10416, Drs. 
16/10417 und Drs. 16/10418 in seiner 58. Sitzung 
am 8. Dezember 2011 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/10417 
und 16/10418 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/10416 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: 7 Ablehnung, 1 Enthaltung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

6. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 
hat den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge 
Drs. 16/10416, Drs. 16/10417 und Drs. 16/10418 in 
seiner 146. Sitzung am 24. Januar 2012 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
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Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/10416, 
16/10417 und 16/10418 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

7. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Verbraucherschutz hat den Gesetzent-
wurf und die Änderungsanträge Drs. 16/10416, 
Drs. 16/10417 und Drs. 16/10418 in seiner 67. Sit-
zung am 26. Januar 2012 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/10416, 
16/10417 und 16/10418 hat der Ausschuss mit fol-
gendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Dr. Christian Magerl 
Vorsitzender 
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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Abgeordneten Dr. Otto Hünnerkopf, 
Albert Füracker, Alexander König, Johannes Hinters-
berger, Markus Blume, Christa Matschl, Martin Neu-
meyer, Reinhard Pachner, Christa Stewens, Sylvia 
Stierstorfer, Dr. Thomas Zimmermann und Fraktion 
(CSU), 

Thomas Hacker, Tobias Thalhammer, Dr. Andreas 
Fischer, Dr. Otto Bertermann, Jörg Rohde und Fraktion 
(FDP) 

Drs. 16/9902, 16/11102 

Gesetz zur Änderung des Bayerischen Wassergesetzes 

§ 1 

Das Bayerische Wassergesetz (BayWG) vom 25. Februar 
2010 (GVBl S. 66, BayRS 753-1-UG) wird wie folgt geän-
dert: 
1. Art. 31 wird wie folgt geändert: 

a) In dem Klammerzusatz zur Überschrift werden die 
Worte „§ 51 Abs. 1“ durch die Worte „abweichend 
von § 51 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und zu § 51 Abs. 1 
Satz 3“ ersetzt.  

b) Es werden folgende Abs. 3 und 4 angefügt: 
„(3) Innerhalb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile soll die Ausweisung von Wasserschutz-
gebieten für neue Wassergewinnungsanlagen nicht 
erfolgen. 
(4) Soweit es dem öffentlichen Interesse entspricht, 
können auf Antrag Wasserschutzgebiete auch für 
Gewässer, die der privaten Wassergewinnung die-
nen, ausgewiesen werden; § 51 Abs. 2 und § 52 
WHG sowie Art. 32 gelten entsprechend.“  

2. Art. 32 Satz 1 Nr. 2 erhält folgende Fassung: 
„2. Mehraufwendungen für den Bau und Betrieb land- 

und forstwirtschaftlicher Betriebsanlagen 
a) an bestehenden Betriebsstandorten oder 
b) an neuen Betriebsstandorten, soweit keine an-

deren Möglichkeiten der räumlichen Betriebs-
entwicklung bestehen oder geschaffen werden 
können,  

zur Folge haben,“ 
3. Art. 73 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 
aa) Nach dem Wort „WHG“ wird ein Komma ein-

gefügt und das Wort „und“ gestrichen.  
bb) Nach den Worten „Art. 18“ werden die Worte 

„und 31 Abs. 4“ eingefügt. 
b) In Abs. 3 Satz 1 werden nach dem Wort „WHG“ 

die Worte „und Art. 31 Abs. 4“ eingefügt. 
4. In Art. 79 Abs. 1 werden die Worte „und mit Ablauf 

des 29. Februar 2012 außer Kraft“ gestrichen. 
 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 29. Februar 2012 in Kraft.   

Die Präsidentin  

I.V. 

Franz Maget 

II. Vizepräsident 
 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - 
Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Präsidentin Barbara Stamm
Abg. Dr. Otto Hünnerkopf
Abg. Tobias Thalhammer
Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet
Abg. Ludwig Wörner
Abg. Ulrike Müller
Abg. Dr. Christian Magerl
Staatsminister Dr. Marcel Huber



Präsidentin Barbara Stamm: Ich rufe Tagesordnungspunkt 3 auf:

Gesetzentwurf der Abgeordneten

Dr. Otto Hünnerkopf, Albert Füracker, Alexander König u. a. und Fraktion (CSU),

Thomas Hacker, Tobias Thalhammer, Dr. Andreas Fischer u. a. und Fraktion

(FDP)

zur Änderung des Bayerischen Wassergesetzes (Drs. 16/9902)

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Dr. Martin Runge, Ulrike

Gote u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

hier: Art. 21 Gewässerrandstreifen (Drs. 16/10416)

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Dr. Martin Runge, Ulrike

Gote u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

hier: Art. 29 Beschränkung und Erweiterung der erlaubnisfreien Benutzungen

(Drs. 16/10417)

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Margarete Bause, Dr. Martin Runge, Ulrike

Gote u. a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

hier: Art. 46 Überschwemmungsgebiete an oberirdischen Gewässern

(Drs. 16/10418)

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Ludwig Wörner, Helga Schmitt-Bussinger,

Kathrin Sonnenholzner u. a. (SPD)

Einteilung der oberirdischen Gewässer
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hier: Art. 2 Abs. 1 (Drs. 16/11344)

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Ludwig Wörner, Helga Schmitt-Bussinger,

Kathrin Sonnenholzner u. a. (SPD)

Duldungspflicht

hier: Art. 4 Satz 5 (neu) (Drs. 16/11345)

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Ludwig Wörner, Helga Schmitt-Bussinger,

Kathrin Sonnenholzner u. a. (SPD)

Gewässerrandstreifen

hier: Neufassung Art. 21 Abs. 1 (Drs. 16/11346)

und

Änderungsantrag der Abgeordneten Ludwig Wörner, Helga Schmitt-Bussinger,

Kathrin Sonnenholzner u. a. (SPD)

Überschwemmungsgebiete an oberirdischen Gewässern

hier: Art. 46 Abs. 4 (Neufassung) (Drs. 16/11347)

Ich eröffne die Aussprache. Im Ältestenrat wurde hierzu eine Redezeit von zehn Minu-

ten pro Fraktion vereinbart. Für die CSU-Fraktion darf ich Herrn Kollegen Dr. Hünner-

kopf als erstem Redner das Wort erteilen. Bitte schön, Herr Kollege.

Dr. Otto Hünnerkopf (CSU): Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kolle-

gen! Wir beraten heute den Gesetzentwurf zur Änderung des Bayerischen Wasserge-

setzes in der Form, wie er bereits am 25. Oktober des letzten Jahres zur Ersten Le-

sung vorgelegen hat.

Der Änderungsentwurf dient im Wesentlichen dazu, das Bayerische Wassergesetz,

wie es zum 1. März 2010 in Kraft getreten ist, unbefristet zu verlängern, weil es sich
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bewährt hat. Gleichzeitig nutzen wir die Chance, das Wassergesetz mit einigen klei-

nen Anpassungen noch praxistauglicher zu machen.

Ich habe bereits in der Aussprache zur Ersten Lesung des Gesetzentwurfes die Errun-

genschaften des Bayerischen Wassergesetzes von 2010 sowie die nun vorgenomme-

nen Anpassungen im Detail erläutert. Ich will dies nicht wiederholen, sondern auf eini-

ge weitere Aspekte eingehen, die von Bedeutung sind. Abgesehen von den auf

parlamentarischem Weg eingebrachten Änderungsanträgen, auf die ich nachher noch

eingehen werde, haben wir im Laufe der letzten Monate von verschiedenen Verbän-

den und Interessengruppen zahlreiche Änderungsvorschläge zum Wassergesetz er-

halten. Dabei war eine Sache sehr auffällig: Die mit großer Vehemenz vorgetragenen

Änderungswünsche widersprachen sich teilweise diametral. Es wäre nicht möglich ge-

wesen, auf die Forderung eines Verbandes einzugehen, ohne damit gleichzeitig ande-

ren Interessengruppen, die auch einige zusätzliche Forderungen hatten, etwas wegzu-

nehmen. Somit wird deutlich, dass das Bayerische Wassergesetz ein Gesetz der

Kompromisse ist. Ich bin überzeugt, dass wir insgesamt einen guten Kompromiss ge-

funden haben. Das zeigen auch die Erfahrungen der letzten zwei Jahre bzw. der letz-

ten Jahrzehnte, sofern auf bereits bestehende und bewährte Regelungen zurückge-

griffen wurde.

Ich möchte einige Beispiele anführen, wie sich auf den ersten Blick widersprechende

Interessen in der Praxis des Vollzugs ohne größere Konflikte lösen lassen: Es gibt

zum Beispiel häufig den Fall, dass bei einer Neuausweisung oder Erweiterung von

Wasserschutzgebieten diese Gebiete über einem bestehenden Kiesabbau liegen. Es

liegt in der Natur der Sache: Wo es Kies gibt, gibt es in der Regel in nicht allzu großer

Tiefe Grundwasser. Wird dieses Wasser zur Trinkwassergewinnung erschlossen, ist

aufgrund der hohen Durchlässigkeit von Kies natürlich ein entsprechendes Schutzge-

biet notwendig. Der Auflagenkatalog für ein Wasserschutzgebiet in solchen Situatio-

nen umfasst auch das Verbot des Abbaus natürlicher mineralischer Rohstoffe. Diesbe-

züglich wurden in den letzten Wochen von einigen Seiten Forderungen nach einer
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weitreichenden Entschädigung der betroffenen Unternehmer vorgetragen. Es ist natür-

lich auch im Bayerischen Wassergesetz eine Entschädigung vorgesehen. Aber die

Forderungen gingen teilweise weit über das im Wasserhaushaltsgesetz des Bundes

festgesetzte Maß an Entschädigung, das auch für Bayern gilt, hinaus.

Die Folgen wären eine drastische Verteuerung des Trinkwassers aus der betroffenen

Wasserversorgung zulasten des Allgemeinwohls. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass

in der Regel eine Entschädigung nicht notwendig ist. Warum? Es gibt seit 1999 eine

vom damaligen Geologischen Landesamt und dem Landesamt für Wasserwirtschaft

herausgegebene Arbeitshilfe zur Bewältigung bestehender Konflikte zwischen Roh-

stoffsicherung und Sicherung der Wasserversorgung im Rahmen der Regionalpla-

nung. Hier wird festgelegt, dass bestehende genehmigte Kiesabbaugebiete und ver-

bindlich ausgewiesene Rohstoffsicherungsflächen, die in einem Wasserschutzgebiet

liegen, in der Regionalplanung als sogenannte Altfälle zu behandeln sind. Für diese

Altfälle besteht nach § 52 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes - zum

Teil unter Auflagen - die Möglichkeit, eine Befreiung von den Verboten und Beschrän-

kungen im Wasserschutzgebiet zu erteilen.

Meine Damen und Herren! In der Praxis bedeutet dies, dass bestehende Genehmi-

gungen in aller Regel abgearbeitet werden dürfen. Sollte dies tatsächlich nicht möglich

sein - allerdings ist mir ein solcher Fall nicht bekannt - würde der Unternehmer selbst-

verständlich entschädigt.

Ich komme zu den Änderungsanträgen bezüglich der Gewässerrandstreifen. Das

Wasserhaushaltsgesetz legt an Oberflächengewässern - das haben wir wiederholt ge-

hört - fünf Meter breite Randstreifen fest, in denen beispielsweise der landwirtschaftli-

chen Nutzung große Beschränkungen auferlegt werden. Der bayerische Weg sieht

vor, einvernehmliche Regelungen mit den Eigentümern zu schaffen - Bayern setzt auf

Freiwilligkeit und Kooperation -, sodass es hier möglich ist, die Landwirte zum Beispiel

über KULAP (Kulturlandschaftsprogramm Red. Anm.) für die Leistungen zu fördern,
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die sie fürs Allgemeinwohl erbringen. Bei hoheitlichen Regelungen würde diese För-

dermöglichkeit entfallen.

Der Änderungsantrag der GRÜNEN zu Artikel 21 - hier wird die Ackernutzung kom-

plett verboten, der Randstreifen soll zehn Meter breit sein - verletzt das Prinzip der

Freiwilligkeit. Es werden starre Verbote gesetzt. Dagegen setzen wir auf die Vielfältig-

keit der Funktion der Wasserrandstreifen. Wir sehen nicht nur die Puffermöglichkeit,

sondern zum Beispiel auch die Umgestaltung eines Gewässerbettes. Wir sind davon

überzeugt, dass es besser ist, erst einmal die Erforderlichkeit des Gewässerrandstrei-

fens zu prüfen, anstatt flächendeckend Wasserstreifen anzuordnen. Nach der Wasser-

rahmenrichtlinie ist diese Erforderlichkeit nur für 36 % der bayerischen Gewässer ge-

geben. Zudem haben wir seit dem Jahr 2009 18 Wasserberater, die die Landwirte

unterstützen und beraten. Auf diesem Weg wurde viel erreicht. Die Regelung des Arti-

kels 21 ist ein flexibler Mittelweg zu den Extrempositionen. Den wollen wir weiter

gehen.

Ähnlich ist es mit dem Änderungsantrag der SPD. Auch hierin werden zehn Meter

breite Wasserrandstreifen gefordert. Aus unserer Sicht ist der Änderungsantrag aus

den genannten Gründen abzulehnen.

Interessant ist der Änderungsantrag der GRÜNEN zu Artikel 29. Darin geht es um die

Einschränkung der Möglichkeit, das Vieh zu tränken. Das ist für uns so nicht hinnehm-

bar und vorstellbar. Es geht darum, dass der Passus "… Entnehmen, Zutagefördern,

Zutageleiten oder Ableiten von Grundwasser … in geringen Mengen" für Zwecke der

landwirtschaftlichen Nutzung ersatzlos gestrichen werden sollte. Dem können wir nicht

folgen. Auch die Forderung nach einem generellen Verbot von neuen Entwässerungs-

einrichtungen, sprich Drainagen, ist weder erforderlich noch verhältnismäßig.

Die GRÜNEN schlagen noch eine Reihe von Änderungen zu Artikel 46 vor. Es geht

um das Überschwemmungsgebiet. Das Verbot von Grünlandumbruch ist nach dem

Wasserhaushaltsgesetz bereits möglich und in Bayern auch in Anwendung. Ich kann
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aufgrund der mir noch verbleibenden Redezeit nicht näher darauf eingehen. Einige

andere Regelungen sind ähnlich zu sehen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren! ich möchte noch einige Anmerkungen zum

Änderungsantrag der SPD bezüglich des Artikels 46 machen. Er stößt in die gleiche

Richtung. Dabei geht es um die Regelung von Anlagen für bestehende Heizölanlagen

in Überschwemmungsgebieten. Auch das muss man sehr differenziert sehen, da es

unterschiedliche Rahmenbedingungen gibt. Ein nur dreijähriger Übergangszeitraum

wäre auf jeden Fall unwirtschaftlich und indiskutabel.

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich plädiere aus den ge-

nannten Gründen dafür, die Änderungsanträge der GRÜNEN und der SPD abzuleh-

nen, und bitte Sie, dem Gesetzentwurf der Regierungskoalition in der vorliegenden

Form zuzustimmen. Das Bayerische Wassergesetz in der Fassung des vorliegenden

Gesetzesänderungsantrags von CSU und FDP ist ein guter und ausgewogener Kom-

promiss, der allen Akteuren und Aspekten - auch der Umwelt - so weit wie möglich

entgegenkommt, ohne das Allgemeinwohl zu vernachlässigen.

Eine gesicherte Wasserversorgung mit einem hohen Qualitätsanspruch zu bezahlba-

ren Preisen ist ein wesentlicher Baustein für eine lebenswerte Zukunft in Bayern, und

das ist unser Anspruch.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Präsidentin Barbara Stamm: Vielen Dank, Kollege Dr. Hünnerkopf. - Kolleginnen und

Kollegen, bevor wir in der Rednerreihenfolge fortfahren, möchte ich der Ordnung hal-

ber darauf hinweisen, dass zum Änderungsantrag der Abgeordneten der SPD-Frakti-

on, Drucksache 16/11346, namentliche Abstimmung beantragt wurde.

Der Abgeordnete Thalhammer spricht nun für die FDP-Fraktion.
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Tobias Thalhammer (FDP): Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Voll

Stolz stehe ich heute vor Ihnen, denn das Bayerische Wassergesetz, das wir heute

vorliegen haben, ist ein hervorragendes Gesetz.

(Beifall bei der FDP und der CSU - Zurufe von Abgeordneten der SPD und der

GRÜNEN)

Ich möchte Ihnen erläutern, warum es ein hervorragendes Gesetz ist.

Liebe Kollegen von der Opposition, ich habe von Ihnen jetzt nicht das höchstes Lob

erwartet, schon aus Prinzip nicht, aber ich vermute, dass Ihre Kritik eher ein Sturm im

Wasserglas sein wird, denn an diesem Bayerischen Wassergesetz gibt es wenig zu

bemängeln. Es ist ein hervorragendes Gesetz und das aus verschiedenen Gründen.

Dieses Bayerische Wassergesetz schützt die Wasserqualität, es schützt den Wasser-

preis und - das ist neu - es schützt auch die Eigentumsrechte von Gebäudeinhabern,

von Familienbetrieben und von Bürgerinnen und Bürgern. Ich möchte Ihnen erklären,

warum das so ist.

(Beifall bei der FDP - Ludwig Wörner (SPD): Glaubst du selbst, was du sagst?)

- Lieber Kollege Wörner, auch für Sie noch einmal in aller Ausführlichkeit - ich gehe

gleich auf Sie von der Opposition ein. Mit diesem Wassergesetz wird klar, wo die Un-

terschiede zwischen der Umweltpolitik von CSU und FDP und der der Opposition -

allen voran SPD und GRÜNE - liegen. Sie versuchen immer einen Keil zwischen Um-

welt und Mensch zu treiben, Sie versuchen immer einen Keil zwischen Ökologie und

Ökonomie zu treiben.

(Zuruf der Abgeordneten Johanna Werner-Muggendorfer (SPD))

Dieses Bayerische Wassergesetz vereint beides. Es ist ein wunderbares Gesetz im

Einklang mit Natur und Mensch, ein wunderbares Gesetz für eine vernünftige Partner-
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schaft von Ökologie und Ökonomie. Deshalb können wir stolz sein auf dieses Bayeri-

sche Wassergesetz.

(Beifall bei der FDP und der CSU - Ludwig Wörner (SPD): Oh Gott!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Ziele, die wir in Bayern haben, sind nur realisier-

bar im Einklang mit den Bürgerinnen und Bürgern und im Einklang mit der Landwirt-

schaft. Schauen wir uns die Ergebnisse an, dann muss man ganz objektiv feststellen:

Ja, das Ergebnis gibt uns recht. Im europäischen Vergleich - Stichwort Vorgaben der

EU, Wasserrahmenrichtlinie - ist Bayern ein europäisches Vorzeigeland, was die Was-

serqualität anbelangt, und das, obwohl wir in gewisser Weise eine Extremsituation

haben.

Es gibt selten einen solchen Wasserreichtum, wie wir ihn in unserem Land haben. Es

gibt selten so viele kleine Bäche und Flüsse, wie wir sie in unserem Bundesland Bay-

ern haben. Ich möchte das anhand von Zahlen ausdrücken: Wir haben ca. 160.000 Ki-

lometer Uferrandstreifen entlang unserer Bäche und Flüsse. Wie wollen Sie die ent-

sprechend pflegen, wenn nicht mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, wenn nicht

mit der Landwirtschaft?

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Wollen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, auf staatliche Kosten

Pfleger für hunderttausende Kilometer Gewässerrandstreifen einstellen? Nein, wir set-

zen auf eine vernünftige Partnerschaft mit der Landwirtschaft. Eines muss auch einmal

deutlich gesagt werden: Danke an die bayerische Landwirtschaft, die unsere baye-

rischen Gewässerrandstreifen - ich wiederhole es: circa 160.000 Kilometer Gewässer-

randstreifen - hervorragend pflegt.Das ist ein Beweis dafür, dass man eine vernünftige

Umweltpolitik nicht auf Kosten der Landwirtschaft, wie die GRÜNEN es vorschlagen,

sondern nur in Verbindung mit der Landwirtschaft betreiben sollte. Wir in Bayern sind

dankbar und setzen diese Umweltpolitik um.
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(Dr. Andreas Fischer (FDP): Sehr richtig!)

Lassen Sie mich auf die entscheidenden Änderungen zu sprechen kommen. Wir

haben keine rosarote Brille auf. Bei all dem Lob und Dank, die ich der Landwirtschaft

ausgesprochen habe, gab es im alten Gesetz Auswüchse, die auf Kosten der Ökolo-

gie gegangen sind. Dort gab es keine vernünftige Partnerschaft zwischen Ökologie

und Ökonomie.

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Herr Kollege Thalhammer, lassen Sie eine

Zwischenfrage zu?

Tobias Thalhammer (FDP): Geschätzte Kollegin Kamm, sehr gerne am Ende.

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Sie haben das Wort.

Tobias Thalhammer (FDP): Im alten Gesetz gab es Auswüchse, die wir nun korrigiert

haben. Landwirtschaftliche Bauten in Wasserschutzgebieten wurden mit den Rege-

lungen des alten Gesetzes subventioniert, unterstützt und vielleicht auch provoziert.

Das war nicht nur problematisch für die Ökologie, sondern auch für unsere Verbrau-

cherinnen und Verbraucher. Diese Mehrkosten muss der Betreiber einer kleinen Was-

serversorgungsanlage bezahlen. Das hat Auswirkungen auf den Wasserpreis vor Ort.

Diese Extrembeispiele hat es gegeben: einen Muttersauen-Stall in Ansbach und eine

Biogasanlage mit 160.000 Euro Mehrkosten im oberbayerischen Mettenheim.

Wir haben gesagt: Nein, das geht zu weit. Wir wollen nicht, dass landwirtschaftliche

Bauten in Wasserschutzgebieten errichtet werden. Die sollen nur zugelassen werden,

wenn es nicht zu vermeiden ist. Wir haben das Gesetz von dieser Regelung zum

Schutze unserer Wasserqualität und zum Schutze des bayerischen Wasserpreises ge-

heilt.

Darüber hinaus haben wir uns mit unseren Mineralbrunnen beschäftigt. Jetzt dürfen

unsere bayerischen Mineralbrunnenhersteller für ihre Mineralbrunnen Schutzgebiete
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ausweisen, um ein qualitativ hochwertiges Trink- und Mineralwasser abgesichert zu

produzieren.

(Zwischenruf des Abgeordneten Dr. Christian Magerl (GRÜNE))

Herr Kollege Dr. Magerl, jetzt kommt die entscheidende Neuerung im Bayerischen

Wassergesetz. Die Änderung, die besagt, dass Wasserschutzgebiete in Zukunft nicht

mehr in bebauten Gebieten ausgewiesen werden dürfen, klingt zunächst etwas tro-

cken. Warum haben wir das so gemacht? In bebauten Gebieten, in denen sich Gewer-

be und Menschen befinden, können Sie einen 100-prozentigen Schutz des Grundwas-

sers nicht gewährleisten. Dort fahren Autos, und dort befinden sich Menschen.

Deswegen ist es deutlich sinnvoller, die Brunnen und die damit verbundenen Schutz-

gebiete nicht in einem bebauten Gebiet zu errichten, sondern in den Außenbereich zu

legen. Dies funktioniert auch in einem dicht besiedelten Gebiet, wie das Modell aus

dem Landkreis München zeigt. Davon habe ich mich inspirieren lassen. Im Außenbe-

reich, beispielsweise in einem Waldgebiet, kann der Wasserschutz viel besser ge-

währleistet werden. Dabei schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen

kann der Wasserschutz verbessert werden, zum anderen haben die Bürgerinnen und

Bürger, die Unternehmen und die privaten Eigentümer keine Nutzungseinschränkun-

gen in ihrem gewerblichen Treiben und keine Wertminderungen ihrer Immobilien. Den-

noch können wir den Schutz des Wassers sowie die Wasserqualität erhöhen.

Meine Damen und Herren, das ist eine vernünftige Umweltpolitik mit einer vernünfti-

gen Partnerschaft von Ökologie und Ökonomie. Das setzt dieses Bayerische Wasser-

gesetz nun um.

(Beifall bei der FDP)

Ich fasse zusammen: Ja, ich weiß, es waren harte Verhandlungen. Ja, ich weiß, gut

Ding braucht Weil. Das vorliegende Gesetz war jedoch alle Mühe wert, die wir einge-

gangen sind. Jede einzelne Diskussionsstunde hat sich gelohnt. Jetzt haben wir für
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Bayern ein Gesetz, das unser Wasser, die Wasserpreise und das Eigentum schützt.

Ich bitte um Zustimmung zu diesem hervorragenden Gesetz.

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Die Zwischenfrage liegt nicht mehr vor. Wir

kommen zum nächsten Redner. Das ist Herr Kollege Ludwig Wörner.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Nach diesen nicht

gerade hochintelligenten, aber interessanten Ausführungen darf man einige Dinge

wieder geraderücken. Sie schwärmen heute von der Korrektur eines Gesetzes, das

Sie selber geschrieben haben. Die Änderungsanträge, die sich auf die Gesetzesstel-

len bezogen haben, die Sie gerade ansprachen, haben Sie damals in Ihrer Weisheit

abgelehnt. Jetzt müssen Sie das Gesetz korrigieren. Das ist die große Erfindung.

Klasse.

(Beifall bei der SPD - Tobias Thalhammer (FDP): Deswegen gab es die Sunset-

Klausel!)

Zu den Uferrandstreifen werde ich noch kommen. Damit sollen keine Feindschaften

aufgebaut, sondern logische Konsequenzen gezogen werden. Herr Kollege, meine

Damen und Herren, Sie haben ein Gesetz gemacht und Angst vor denjenigen gehabt,

die das Gesetz berührt. Sie haben die Betroffenen noch nicht einmal angehört und

diese mit Verfahrenstricks außen vor gelassen. Sie haben keine Anhörung einberufen,

um sicherzugehen, dass keiner stört. Vor diesem Hintergrund können Sie nicht be-

haupten, dass dies ein gutes Gesetz ist. Ein gutes Gesetz ist ein Gesetz, zu dem alle

angehört werden, die dazu berechtigt sind und von denen man etwas hören will, wenn

man denn hören will - außer man ist selber so gescheit, dass man nicht mehr zuzuhö-

ren braucht. Das soll es geben.

(Tobias Thalhammer (FDP): Nicht von sich auf andere schließen!)
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Das alles haben Sie verweigert. Sie haben offensichtlich Angst gehabt. Herr Dr. Hün-

nerkopf hat völlig zu Recht gesagt, dass es viele Zuschriften gegeben hat - selbstver-

ständlich diametral. Die Politik ist jedoch dafür da, das auf die Reihe zu kriegen. Eine

Anhörung wäre hierfür besser gewesen. Dies heute zu versuchen, ist nicht der richtige

Weg. Meine Damen und Herren, das ist vor allem kein demokratischer Weg. Die De-

mokratie lebt davon, mit Menschen zu reden. Sie sollten nicht mit den Tricks ausge-

bremst werden, wie Sie es im Rahmen des Gesetzes gemacht haben.

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Otto Hünnerkopf (CSU))

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, würde ich Sie fragen, ob

Sie mir recht gäben, dass Wasser Leben sei, würden Sie alle nicken. Wahrscheinlich

können Sie mir aber nicht erklären, warum dies nicht von der Quelle bis zum Meer gilt.

Wenn dem so wäre, müssten Sie unserem ersten Änderungsantrag zum Artikel 2 Ab-

satz 1 zustimmen. Warum haben Sie die Quellen aus dem Gesetz herausgenommen?

Die Wasserrahmenrichtlinie gilt ab der Quelle einschließlich des Einzugsgebietes und

somit über die Quelle hinaus. Damit wird das Wasser geschützt. Warum Sie die Quelle

nicht schützen wollen, müssen Sie einmal erklären. Was haben Sie in der Zukunft

davon? Selbstverständlich sind Quellen interessant - das weiß selbst ich. Das muss

man sich einmal vorstellen: Man redet über Wasser und schließt die Quellen aus dem

Gesetz aus. Das erschließt sich nur demjenigen, der etwas anderes vorhat, als das

Wasser zu schützen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit sind wir beim zweiten Thema. Warum müssen

immer mehr Trinkwasserbrunnen geschlossen werden? Zunächst muss nachgewiesen

werden, dass Bayern gutes Trinkwasser hat. Wenn Sie die Wasserfassungen, die auf-

grund der schlechten Wasserqualität keine Quellen mehr sind, zum Trinkwasser hin-

zurechnen würden, wäre Bayerns Trinkwasserqualität nicht mehr so gut, wie sie ist.

Mit Tricks, dem Herausnehmen von hoch belasteten Trinkwasseranlagen, wird ver-

sucht, Statistiken zu schönen, anstatt das Thema richtig anzugehen und zum Beispiel

Protokollauszug
95. Plenum, 14.02.2012 Bayerischer Landtag - 16. Wahlperiode 12



Uferrandstreifen zu schützen - das gehört nämlich dazu -, um sicherzustellen, dass

Fließgewässer, die später zu Trinkwasser werden, eine hohe Qualität aufweisen.

Meine Damen und Herren, wer dem nicht zustimmen kann, aus welchen Gründen

auch immer, der versteht nicht, was Wasser als Lebensrecht bedeutet.

(Beifall bei der SPD)

Zu Artikel 46 Absatz 4: Aufgrund der Hochwasserereignisse wollen wir sicherstellen,

dass in Überschwemmungsgebieten langfristig Ölheizanlagen verboten werden. Jeder

weiß, was passiert, wenn Hochwasser in ein Haus eindringt und ein Öltank auf-

schwimmt, sodass das Öl ins Wasser gerät. Das Öl fließt dann in die freie Fläche,

dringt ins Grundwasser ein. Das verursacht immense Schäden. Dem Bürger erklären

wir, er darf zu Hause sein Öl nicht in die Toilette schütten, aber beim Öltank sind wir

nicht so genau nach dem Motto: Den Öltank, den hat man halt. Zwar werden inzwi-

schen Aufschwimmsicherungen eingebaut, aber die sind nicht so sicher, wie das

gerne dargestellt wird. Wir wollen das Problem langfristig lösen. Trotzdem sagen Sie

Nein dazu. Welches Bild haben Sie eigentlich vom Trinkwasser, welches Bild haben

Sie vom Schutz des Wassers? - Offensichtlich haben Sie davon ein verqueres Bild.

Und das alles verbrämen Sie mit Vereinbarungen und sagen: Wir sind für alle da.

Richtig, Trinkwasser ist für alle da. Das müsste sich inzwischen jedem erschlossen

haben. Wenn es aber so ist, dann muss uns das Trinkwasser auch etwas wert sein,

und wenn es uns etwas wert ist, dann können wir als Gesetzgeber vieles tun. Wir kön-

nen sicherstellen, dass es künftig in Überschwemmungsgebieten keine Heizöltanks

mehr gibt. Das Problem lässt sich durch andere Brennstoffe lösen. Hier wäre das

ziemlich einfach zu regeln gewesen.

Zu den Uferrandstreifen. Das ist ein ewiger Krieg, das gebe ich zu. Aber auch hier

sagt das Bundesgesetz etwas ganz anderes. Ich verstehe nicht, weshalb wir uns dem

Bundesgesetz nicht anschließen und damit sicherstellen, dass Uferrandstreifen

Schutzstreifen für das Wasser sind. Ihr Vorgehen erschließt sich wohl nur denjenigen,
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die nicht im Interesse aller Bürger handeln. Ich bin sehr wohl für Ausgleichsabgaben

und Ausgleichszahlungen. In diesem Punkt sollten wir uns richtig verstehen. Es stellt

sich aber die Frage, wie wir das regeln. Wenn man dazu etwas sagt, wird immer auf

das schwarze Schaf verwiesen. Offensichtlich gibt es aber von den schwarzen Scha-

fen sehr viele, denn sonst könnte es nicht immer wieder vorkommen, dass unsere Ge-

wässer erheblich mit Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln belastet sind. Immer

wieder tauchen diese Stoffe in den Flüssen auf. Meine Damen und Herren, wir hätten

uns, den Menschen in Bayern, und unserem Trinkwasser langfristig einen großen Ge-

fallen getan, wenn wir die Regelungen des Bundesgesetzes in unser Gesetz aufge-

nommen hätten, anstatt zu sagen: "Was soll’s?"

Ich komme jetzt zu unserem nächsten Änderungsantrag, er bezieht sich auf Artikel 4

Satz 5. Wir wollen, dass folgender Satz einfügt wird: "Ein Entgelt für die Entnahme von

Trinkwasser" - gemeint ist: aus dem Boden - "ist unzulässig." Meine Damen und Her-

ren, wer dieser Änderung nicht zustimmen kann, der macht sich verdächtig, zumal die

EU derzeit versucht, über eine Dienstleistungsrichtlinie die Finger nach dem Wasser

mit dem Ziel einer Privatisierung auszustrecken. Meine Damen und Herren, ich glaube

nicht, dass alle Parteien dieses Hauses das wollen. Eine Partei kenne ich allerdings,

die bei diesen Bestrebungen mit Hurra mitmachen würde, denn für diese Partei ist es

schon immer besser gewesen, wenn alles von Privaten gemacht wird. Wir werden

dafür sorgen, dass Ihre Finger sauber bleiben!

(Beifall bei der SPD)

Meine Damen und Herren, wer zustimmt, dass ein Entgelt für die Entnahme von Trink-

wasser zulässig ist, weil er das Gesetz nicht so ändert, dass dies ausgeschlossen

wird, der muss sich folgende Frage gefallen lassen: Was haben Sie vor? - Wenn es

kein Problem für Sie wäre, hätten Sie das ins Gesetz schreiben können. Sie schreiben

es aber nicht hinein. Deshalb muss die Frage erlaubt sein, warum Sie es um Himmels

willen nicht hineinschreiben? Wollen Sie möglicherweise, dass Grundstückseigentü-

mer Geld für etwas verlangen dürfen, was ihnen in Wirklichkeit gar nicht gehört?
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(Unruhe bei der CSU)

- Unterm Strich kommt man zu dieser Folgerung, denn sonst könnte man es ins Ge-

setz hineinschreiben. Man könnte die Unzulässigkeit im Gesetz verankern. Alles, was

man diesbezüglich unterlässt, deutet darauf hin, dass man in Zukunft mit dem Trink-

wasser etwas anderes vorhat. Vielleicht haben das nicht alle vor, aber man kommt auf

den Gedanken.

Meine Damen und Herren, ich sage es noch einmal: Wasser ist Leben. Trinkwasser

gehört gar niemanden, außer uns allen. Deshalb ist es unsere Aufgabe, Trinkwasser

so gut wie möglich zu schützen. Dazu gehört auch, dass Grünlandumbrüche vermie-

den werden, dass man keine Drainagen macht. Wir wollen die Moore doch eigentlich

erhalten. Nun scheint es, Sie wollen sie doch wieder entwässern. Andernfalls hätten

Sie doch zugestimmt. Wir werden jedenfalls den Änderungsanträgen der GRÜNEN

zustimmen und bitten um Zustimmung zu unseren Änderungsanträgen.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Herr Kollege Wörner, bleiben Sie bitte am

Redepult, Herr Kollege Thalhammer hat sich zu einer Zwischenbemerkung gemeldet.

Sie haben das Wort. Bitte Herr Kollege.

Tobias Thalhammer (FDP): Herr Präsident, geschätzter Herr Kollege Wörner. Es

mag sein, dass Sie gescheiter sind als ich.

(Harald Güller (SPD): Bravo!)

Es mag auch sein, dass Sie alles, was CSU und FDP in Bayern zum Schutz des Was-

sers machen, schlechtreden wollen und auch, dass Sie das alles schlecht finden, ob-

gleich wir eine ausgezeichnete Wasserqualität haben. Lassen Sie mich aber im

Namen von CSU und FDP eines klarstellen: Die Behauptung, wir hätten uns den Ge-

sprächen mit den Beteiligten und den Verbänden nicht gestellt, ist schlicht eine Lüge.
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(Beifall bei der FDP und der CSU)

Wir haben mit den zuständigen Verbänden bereits gesprochen, als Sie noch gar nicht

erkannt haben, dass die Sunset-Klausel beim Bayerischen Wassergesetz ausläuft. Im

Umweltausschuss wurde auf Ihren Antrag hin eine Anhörung mit den Stimmen von

CSU und FDP beschlossen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das entgangen ist. Wir hätten

das gar nicht gebraucht, aber wir wollten Ihnen den Wissenszuwachs ermöglichen.

Nun stellen Sie sich hier hin und sagen, wir hätten uns dieser Anhörung verschlossen.

Das ist falsch. Sie haben vielmehr verschlafen, diesen Antrag rechtzeitig zu stellen.

Bitte bleiben Sie auch beim Wasser bei der Wahrheit!

(Beifall bei der FDP und der CSU)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Herr Kollege Wörner, Sie haben das Wort.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Kollege, man muss nicht gescheit sein, um Sie zu über-

treffen. Da gehört nichts dazu.

(Heiterkeit bei der SPD)

Ich will Ihnen aber etwas anderes sagen: Erstens. Sie haben bei der Gesetzgebung

ein Verfahren gewählt, das die Verbändeanhörung ausgeschlossen hat. Wir haben die

Anhörung dann über das Minderheitenvotum erzwungen.

(Beifall bei der SPD)

Das ist die Wahrheit oder täusche ich mich?

(Tobias Thalhammer (FDP): Da täuschen Sie sich!)

- Wir haben das über das Minderheitenvotum erzwungen.

Zweitens. Herr Kollege Blume ist jetzt leider nicht da. Herr Kollege Blume hat in der

Sitzung damals erklärt: Ihr könnt anhören, wen Ihr wollt, wir ändern an dem Gesetz

nichts mehr.
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(Tobias Thalhammer (FDP): Das ist auch falsch!)

Wir laden aber keine Verbände zu einer Anhörung ein, um ihnen dann zu erklären: Wir

hören euch zwar an, ändern werden wir aber nichts mehr. Da führt man, um eine vor-

sichtige Formulierung zu gebrauchen, die Leute hinters Licht. Sie haben Ihr Gesetz

wie einen Panzer durchgezogen, ohne im Verfahren die Möglichkeit einer ordentlichen

Anhörung zu nutzen. Erst auf unseren Druck hin haben Sie nachgegeben. Wir hätten

die Anhörung über das Minderheitenvotum durchsetzen können, wir haben es dann

aber nicht gemacht, weil Herr Blume damals in laufender Sitzung erklärte, dass es so-

wieso nichts nützt. Sie würden es ohnehin so machen, wie Sie das machen wollen.

Bitte bleiben Sie schön bei der Wahrheit.

(Beifall bei der SPD - Tobias Thalhammer (FDP): Dann müssen Sie Ihren Wort-

beitrag zurückziehen!)

Noch ein Letztes, Herr Kollege. Wir wollen die Wasserqualität nicht schlechtreden, wir

wollen auch nicht das ganze Wassergesetz schlechtreden. Wir sagen nur, wo es im

Sinne dessen, was ich vorhin ausführlich dargelegt habe, geändert werden muss. Wir

wollen die Qualität steigern, verbessern und sichern. Vor allem aber wollen wir eines

tun: Wir wollen dafür Sorge tragen, dass niemand die Finger nach dem Wasser aus-

strecken kann außer den Menschen, die es täglich brauchen.

(Beifall bei der SPD - Natascha Kohnen (SPD): Jawohl!)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Herr Kollege Dr. Hünnerkopf, Sie haben das

Wort.

Dr. Otto Hünnerkopf (CSU): Herr Kollege Wörner, nachdem wir vor der Gesetzge-

bung 2010 sehr sehr ausführlich alle infrage kommenden Verbände und Betroffenen

zum Thema Wassergesetz angehört und in den vielen Gesprächen zur Novellierung

festgestellt haben, dass sich an den Auffassungen der einzelnen Verbände nichts ge-

ändert hat, frage ich Sie, ob Sie es für nötig und sinnvoll erachten, in dieser Situation
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eine Anhörung zu verlangen und zu initiieren. Wir jedenfalls konnten keine neuen Er-

kenntnisse und keine neuen Auffassungen feststellen. Insofern war es aus unserer

Sicht nicht notwendig, eine Anhörung zu "inszenieren", um den Anschein zu erwe-

cken, man höre noch einmal mit der Perspektive an, Wesentliches zu verändern.

(Beifall bei der CSU)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Herr Kollege Wörner, Sie haben das Wort.

Ludwig Wörner (SPD): Herr Kollege Dr. Hünnerkopf, vielen Dank für diesen Hinweis.

Ich erinnere Sie an das erste Gesetzgebungsverfahren. Wir wissen, wer die "Sunset-

Regelung" gewollt und eingeführt hat. Im Protokoll ist der Hinweis nachzulesen, sie

werde eingeführt, damit aus Fehlern gelernt und den Verbänden und Betroffenen noch

einmal zugehört werden könne, um Korrekturen durchzuführen. Damals waren wir uns

einig. Sie haben das nicht eingehalten. Sie haben nun in zwei Teilen das Gesetz ge-

ändert. Das wäre nicht nötig gewesen, wenn Sie damals unserem Vorschlag gefolgt

wären. Sie können das nachlesen. Wir forderten damals diese Dinge, die Sie heute

einführen. Damals meinten Sie, Sie wären gescheiter.

Sie haben eine Chance für mehr Demokratie vertan. Das Gesetz wurde auf zwei Jahre

befristet, um danach die Beteiligten anzuhören, was für uns eine Selbstverständlich-

keit war. Sie haben zu einem Verfahrenstrick gegriffen, um die Anhörung nicht durch-

zuführen. Das ist Ihr Problem, nicht unseres. Der Opposition muss es aber erlaubt

sein, darauf hinzuweisen, wie Sie sich aus der Situation herauswinden, um unange-

nehmen Konfrontationen zu entgehen, weil Sie die Betroffenen nicht mehr anhören

wollen, da sie Sie nerven. Während der Beratung zu erklären, die Anhörung könne

durchgeführt werden, aber das Ergebnis werde nichts bringen, weil die Koalitionsfrak-

tionen bei ihrer Meinung blieben, zeugt nicht von tiefem Verständnis für die Demokra-

tie. Wir meinen, das ist der falsche Weg. Wir glauben, dass unsere Änderungsanträge

richtig und wichtig sind und bitten um Zustimmung.
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Eigentlich müssten Sie wegen der Gewässerrandstreifen unsere Haltung stützen. Ich

weiß, wo das Problem liegt. Wir meinen, Sie sollten künftig Gesetze nicht wie in die-

sem Fall machen, nämlich zunächst anzukündigen, es werde nach zwei Jahren wieder

gefragt, um sicherzugehen, dass man richtig liege, das aber dann wegen des befürch-

teten Drucks von außen bleiben zu lassen. Das ist kein Weg, Gesetze vernünftig dar-

zustellen.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Bevor ich der nächsten Rednerin das Wort

gebe, weise ich darauf hin, dass die CSU-Fraktion für die Schlussabstimmung zu die-

sem Gesetz namentliche Abstimmung beantragt hat.

(Dr. Christian Magerl (GRÜNE): Sind es wieder zu wenige?)

Nun hat Frau Kollegin Ulrike Müller das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin.

Ulrike Müller (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und

Kollegen! Bei der Vorbereitung zu dieser Aussprache habe ich das Plenarprotokoll

vom 24.02.2010 gelesen. Damals wurden Horrorszenarien an die Wand gemalt. Es

war sogar einmal die Rede davon, dass man das saubere Wasser vom Mond werde

holen müssen, weil das Bayerische Wassergesetz die Versorgung mit sauberem

Trinkwasser unmöglich mache. Solche Ausführungen sind der Sache nicht dienlich.

Sie sind populistisch und verunsichern die Bevölkerung.

(Tobias Thalhammer (FDP): Können Sie sagen, wer das war?)

- Das kann ich sagen, das kam von der SPD.

In weiten Teilen der Erde gibt es tatsächlich große Probleme mit der Versorgung mit

sauberem Trinkwasser. Laut UNO betrifft es 1,1 Milliarden Menschen, die keinen Zu-

gang zu sauberem Wasser haben. Vor diesem Hintergrund können wir uns in Bayern
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glücklich schätzen. Wir wissen, dass wir zu einem verantwortungsvollen Umgang ver-

pflichtet sind. Wir alle müssen daran arbeiten, dass das so bleibt.

Wir können im Grundsatz darüber streiten, ob es sinnvoll ist, Gesetze mit einer zwei-

jährigen Evaluierungsphase zu erlassen. Im vorliegenden Fall wurde das so gehand-

habt. Ich wünsche mir, dass wir heute keine ideologischen Grabenkämpfe führen, wie

wir sie vor zwei Jahren geführt haben.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Eine erste Beurteilung des Gesetzes beweist, dass die schlimmsten Befürchtungen

der SPD und der GRÜNEN nicht eingetreten sind. Das war auch nicht zu erwarten.

Vorhersagen, dass der Umfang der freiwilligen Verpflichtungen zum Gewässerschutz

nicht steigen, sondern zurückgehen wird, haben sich nicht bestätigt. Im Gegenteil. Das

Prinzip der freiwilligen Vereinbarungen hat sich mehr als bewährt. Ich kann dazu Zah-

len nennen. Wir halten verpflichtende Gewässerrandstreifen mit einer starren Meter-

vorgabe generell für falsch und werden dem Antrag nicht zustimmen. Im Rahmen des

Kulturlandschaftsprogramms - ich habe im Landwirtschaftsausschuss darüber gespro-

chen - wurden die Zahlen für Grünstreifen zum Gewässer- und Bodenschutz massiv

gesteigert. Im Jahr 2009 waren es 873 Hektar, die beantragt worden sind, und im

Jahr 2011 waren es bereits 2.420 Hektar. Bei den Mulchsaatverfahren stieg die Zahl

von 44.000 Hektar auf 72.000 Hektar, und bei der Umwandlung von Acker- zurück in

Grünland von 1.200 Hektar auf 7.300 Hektar. Sie sehen, die Landwirte sind bereit,

ihren Beitrag zu leisten. Die Zahlen zeigen deutlich, dass die Bäuerinnen und Bauern

sich ihrer Verantwortung bewusst sind.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Wir sollten für die Kooperationsbereitschaft sehr dankbar sein. Gleichzeitig zeigt sich,

wie wichtig Beratung und Begleitung durch die zuständigen staatlichen Stellen sind.

Dieser Bereich wird künftig noch viel mehr Bedeutung erlangen, wenn es um die Um-

setzung der Wasserrahmenrichtlinie geht. Mit dem Ausbau der freiwilligen Agrarum-
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weltmaßnahmen kann der Verzicht auf eine Meliorationsmaßnahme, sprich der Rück-

bau von Drainagen, wie von den GRÜNEN gefordert, weiter vorangetrieben werden.

Bereits jetzt besteht die Möglichkeit, solche Maßnahmen in bestimmten Gebieten

durch Rechtsverordnung einzuschränken. Die in Bayern noch vorhandenen Moore

müssen geschützt werden. Neben der Artenvielfalt spielt der Klimaschutz eine große

Rolle. Es gibt gute Beispiele, wie in Kooperation mit den Grundstückseigentümern viel

erreicht werden kann. Als Beispiel sei die Allgäuer Moorallianz genannt.

Große Sorge bereitet uns FREIEN WÄHLERN die Weiterentwicklung der Gemeinsa-

men Agrarpolitik ab 2014. Wir müssen alles daran setzen, dass die bewährten baye-

rischen Agrarumweltmaßnahmen berücksichtigt werden. Es wäre ein Schuss in das ei-

gene Knie, wenn wegen des "Bürokratiemonsters", genannt Greening, die

Umweltmaßnahmen zum großen Teil ausgehebelt würden. Es kann sein, dass uns

allen das Lachen vergeht, wenn die Landwirtschaft durch unausgereifte Gesetzge-

bungstexte zu großflächigen Intensivierungen gezwungen wird, anstatt die angestreb-

te Extensivierung zu erreichen.

Wir FREIEN WÄHLER stehen zum Schutz des Eigentums. Das gilt auch für die Ableh-

nung einer schleichenden Enteignung durch verpflichtende Anlagen ohne Ausgleich.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Das gilt auch für den Ausgleich für den Mehraufwand, den ein Landwirt mit seinen Ge-

bäuden im Wasserschutzgebiet hat, wenn er dort wirtschaften muss. Hier kann die

Verpflichtung des Eigentums nicht als Totschlagargument genannt werden. Wer be-

klagt, dass derjenige, der zusätzliche Aufwendungen wegen der Wasserversorgung

auf die Wasserbesitzer umlegt, und diese als nicht vertretbar ansieht, sollte über den

Umkehrschluss nachdenken: Eine einzelne Bauersfamilie muss die gesamten Aufwen-

dungen für die Allgemeinheit stemmen. Das kann wirklich nicht Sinn der Sache sein.

Ich kann bei der Forderung mitgehen, dass nur dann in ein Schutzgebiet gebaut wer-

den darf, wenn sonst keine Möglichkeit besteht. Hier sind wir alle einer Meinung.
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Bei Grünlandumbruch in Überschwemmungsgebieten steht den Kreisverwaltungsbe-

hörden bereits jetzt ein breiter Handlungsspielraum zur Verfügung.Eine Entscheidung

vor Ort ist einer starren Vorgabe von oben jedenfalls vorzuziehen.

Sehr oft wird in diesem Zusammenhang auch die Biogaserzeugung als schädlich für

den Gewässerschutz dargestellt, natürlich vor allem mit Blick auf den oft praktizierten

Maisanbau. Aber, meine Kolleginnen und Kollegen, wasch mir den Pelz, aber mach

mich nicht nass! Energiewende ja, aber bitte ohne Biomassenutzung - das, meine lie-

ben Kolleginnen und Kollegen, wird so sicherlich nicht funktionieren.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Alles ist mit Maß und Ziel richtig, aber eben auch mit Ziel. Zu diesem Ziel gehört für

uns auch die Nutzung von Biomasse vom Acker und aus dem Wald. Wir brauchen

eine verstärkte Forschung in dieser Richtung für Alternativfrüchte zum Mais.

Die Möglichkeit, für private Wassergewinnungsanlagen wie Mineralbrunnen die Aus-

weitung von Wasserschutzgebieten zu beantragen, halten wir mit der entsprechenden

Ausgleichspflicht für sinnvoll.

Seit dem Inkrafttreten des Wassergesetzes im März 2010 sind über 80 Wasserschutz-

gebietsverfahren abgeschlossen worden. Auch hier haben sich die Befürchtungen

einer Kollegin nicht bewahrheitet. Insgesamt ist es eine Verdrehung der Tatsachen,

wenn man behauptet, dass in Bayern die Trinkwasserversorgung gefährdet sei, weil

nur 3,5 % der Fläche als Schutzgebiet ausgewiesen sind.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Ich möchte dazu aus einer Antwort der Staatsregierung auf die Anfrage meines Kolle-

gen Christian Magerl zitieren:

Im Bewirtschaftungsplan 2009 wird festgestellt, dass in ganz Bayern die Anforde-

rungen der EG-Trinkwasserrichtlinie eingehalten werden. In Bayern sind danach
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alle Grundwasserkörper im Hinblick auf die Entnahme von Wasser für den

menschlichen Gebrauch in gutem Zustand.

Natürlich gibt es lokale Brennpunkte. Hier muss gezielt gehandelt werden. Dazu brau-

chen wir eine verstärkte Beratung. Wir FREIEN WÄHLER fordern seit Langem einen

weiteren Ausbau der entsprechenden Stellen und die Einstellung zusätzlicher Mittel im

Bereich der Agrarumweltmaßnahmen, auch mit Blick auf die kommende Umsetzung

der Managementpläne der Wasserrahmenrichtlinie.

Das Bayerische Wassergesetz ist ein Baustein in diesem Rahmen. Der freie Zugang

zu sauberem Wasser ist die elementare Grundlage unseres Zusammenlebens. Des-

halb muss dieses kostbare Gut auch weiterhin durch den Staat geschützt und durch

die öffentlichen Träger bereitgestellt werden. Eine Privatisierung in diesem Bereich

lehnen wir FREIEN WÄHLER strikt ab.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Wir werden dem Gesetzentwurf, der hier vorliegt, zustimmen und alle Änderungsanträ-

ge ablehnen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und Abgeordneten der CSU und der FDP)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Frau Kollegin Müller. Als

Nächster hat nun der Kollege Dr. Christian Magerl das Wort. Bitte schön, Herr Kollege.

Dr. Christian Magerl (GRÜNE): (Vom Redner nicht autorisiert) Herr Präsident, Kolle-

ginnen und Kollegen! Auch von meiner Seite einige Anmerkungen zum Gesetzentwurf

von CSU und FDP.

Ich möchte zuerst auf die Diskussionen verweisen, die wir vor zwei Jahren im Aus-

schuss, in den Anhörungen und hier im Plenum gehabt haben. Viele der Kritikpunkte,

die wir damals in Änderungsanträge gegossen haben, halten wir nach wie vor auf-

recht. Sie hätten bei dem Gesetzentwurf an vielen Punkten guten Grund gehabt, nach-
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zuarbeiten und die von uns und teilweise auch von der SPD vorgeschlagenen Verbes-

serungen in das Gesetz einzuarbeiten. Sie haben es leider versäumt, ein

richtungweisendes und zukunftorientiertes Gesetz für Bayern zu erlassen. Sie kom-

men auch mit diesem jetzt geänderten Gesetzentwurf den Aufforderungen der Was-

serrahmenrichtlinie nicht nach. Sie sind wie so oft - das sind wir bei Ihnen gewohnt -

viel zu kurz gesprungen, um das Lebensmittel Wasser und insbesondere den

Lebensraum Wasser entsprechend zu schützen, zu fördern und zu verbessern.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Insofern müssen wir also heftige Kritik an dem, was Sie hier vorgelegt haben, üben.

Sie haben ganz wesentliche Punkte, die auch von den Verbänden genannt und jetzt

wiederholt worden sind, nicht berücksichtigt, und damit leisten Sie unserer bayerisch-

en Natur und unserem Wasser keinen guten Dienst, sondern lassen im Gegenteil wei-

terhin Entwicklungen zu - ich werde das gleich noch thematisieren - , die nicht akzep-

tabel sind.

(Albert Füracker (CSU): Das ist falsch!)

- Herr Kollege Füracker, das ist nicht falsch.

Ich komme als Erstes zu dem Thema Gewässerrandstreifen, weil das wohl exempla-

risch der Bereich ist, an dem man sieht, wie sehr Sie in diesem Zusammenhang gera-

de beim Schutz unserer Fließgewässer versagen. Es gab einen Stapel - wirklich einen

Stapel! - von Petitionen von Fischereiverbänden bis hinauf zum Landesfischereiver-

band, in denen Verbesserungen in diesem Zusammenhang dringend angemahnt wur-

den und in denen gefordert wurde, den Minimalstandard, der im Bundesgesetz festge-

schrieben ist, einzuhalten. Es ist ja nicht so, dass da großzügige

Gewässerrandstreifen vorgeschrieben sind, sondern lediglich fünf Meter rechts und

links.
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Selbst diesen Minimalstandard wollen Sie nicht erfüllen, sondern Sie setzen weiterhin

auf freiwillige Lösungen. Das reicht in diesem Zusammenhang aber leider Gottes nicht

aus.

Es gibt einige Bereiche - das ist gesagt worden -, in denen freiwillige Lösungen zu

einem Fortschritt geführt haben, und zwar dort, wo sich die Landwirte auf die Freiwil-

ligkeit eingelassen haben. Aber es gibt leider Gottes entlang unserer Gewässer immer

noch viele, viele Kilometer, wo keine derartigen Vereinbarungen geschlossen werden

konnten, wo sozusagen bis auf den letzten Zentimeter an das Gewässer heran gewirt-

schaftet, gedüngt und mit Pflanzenschutzmitteln hantiert wird und wo wir solche Ein-

griffe in die Gewässer haben.

Wenn man mit der Freiwilligkeit beim Wasser nicht vorankommt, muss man auch ein-

mal ordnungsrechtlich heran. Wir können unseren Staat nicht allein mit freiwilligen

Maßnahmen führen, sondern wir brauchen gerade im Bereich Naturschutz auch das

Ordnungsrecht, wenn es anderweitig nicht funktioniert.

(Beifall des Abgeordneten Dr. Martin Runge (GRÜNE))

In diesem Zusammenhang habe ich im Ausschuss auch die Frage der Kosten aufge-

worfen. Wenn ich mir anschaue, wie sich die Pachtpreise in den letzten Jahren entwi-

ckelt haben und wohl auch zukünftig weiter entwickeln werden, dann wird das, was die

Freiwilligkeit anbelangt, auf den Haushalt, der nicht nur ausgeglichen sein soll, son-

dern aus dem irgendwann die Schulden zurückgezahlt werden sollen, schwer durch-

schlagen. Wir werden uns in der Zukunft deutlich darüber unterhalten müssen, wie wir

das überhaupt noch finanzieren können, und zwar nicht nur im Gewässerbereich, son-

dern im gesamten Naturschutzbereich.

Wenn ich mir unsere Fließgewässer anschaue, sehe ich, was dort nach wie vor als

Eintrag zu verzeichnen ist und wie groß die Verschlammung ist. Wenn ich die Rote

Liste der Fische anschaue, stelle ich fest, dass praktisch alle Kieslaicher in unserem

Land auf dieser Liste stehen. Das heißt, sie haben keine Chance mehr, unter natürli-
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chen Bedingungen ausreichend Lebensraum zu finden. Die Fische hätten wirklich

enorm profitiert, wenn wir so etwas mit diesem Änderungsgesetzentwurf festgeschrie-

ben hätten.

Der Kollege Hünnerkopf oder der Kollege Thalhammer hat hier erklärt, nur bei 36 %

der Gewässer seien Gewässerrandstreifen erforderlich. Hier brauchen wir eine Evalu-

ierung. Kollege Wörner hat bereits gesagt, dass wir die Evaluierung des Gesetzent-

wurfs baldmöglichst brauchen. Dann werden wir sehen, wie viel von diesen 36 % ab-

gearbeitet sind und in wie vielen Fällen das wirklich ausreicht, um die Vorgaben der

Wasserrahmenrichtlinie, aber auch unsere Zielvorgaben beim Schutz der Artenvielfalt

endlich zu erfüllen.

Die Bestandsaufnahme zum Zustand der Gewässer hat gezeigt, dass gerade bei den

diffusen Verschmutzungsquellen erhebliche Defizite bestehen, die durchgreifend nur

mit der in § 38, Gewässerrandstreifen, vorgesehenen bundesweiten Regelung beho-

ben werden können. 15 Bundesländer haben das richtungweisend umgesetzt. Das

einzige Bundesland, das das nicht macht, ist der Freistaat Bayern. Wir sind bei dem

wichtigen Schutzgut Gewässer wieder einmal Schlusslicht in der ganzen Bundesre-

publik.

(Widerspruch bei der CSU, der FDP und den FREIEN WÄHLERN)

Der zweite Änderungsantrag, den wir gestellt haben, bezieht sich auf den Moorschutz

und sieht vor, dass dort keine Entwässerungen mehr zulässig sind. Sie, Herr Kollege

Hünnerkopf, haben hier den Eindruck erweckt, wir wollten Beschränkungen bei den

erlaubnisfreien Nutzungen. Unser Änderungsantrag bezieht sich nicht auf die stan-

dardmäßigen Nutzungen in der Landwirtschaft mit der durch Tiere erfolgenden Ent-

nahme. Das steht ausdrücklich im Änderungsantrag. Was wir mit der vorgeschlagenen

Änderung wollen, ist, dass die Drainage von landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder

gärtnerisch genutzten Grundstücken mit hohem Grundwasserstand, zum Beispiel an

Moorstandorten, nicht mehr zulässig, also untersagt ist. Die Moore sind einer unserer
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wichtigsten Lebensräume und für die CO2-Reduzierung enorm wichtig.Das Geld, das

hier investiert wird, ist sehr gut investiert. Nirgendwo gibt es so gute CO2-Verhältnisse

wie in unseren Mooren.

Unser dritter Änderungsantrag geht dahin, dass der Grünlandumbruch in den festge-

setzten Überschwemmungsgebieten untersagt wird. Ich empfinde es fast schon als

einen Skandal, dass der Grünlandumbruch in dem jetzt gültigen Gesetz auch in Über-

schwemmungsbereichen noch zulässig ist. Das wollen wir unterbinden. Wenigstens in

diesem Bereich, wo es um den Schutz nicht bloß der Artenvielfalt, sondern auch der

Gewässer geht, wollen wir, soweit Ackerstandorte überschwemmt werden, eine Ände-

rung herbeiführen. Daher bitten wir ganz dringend, dass Sie unserem Änderungsan-

trag zustimmen.

Wir werden drei Änderungsanträgen der SPD zustimmen. Nicht mitgehen können wir

bei dem Antrag auf Drucksache 16/11345, betreffend Entnahme von Trinkwasser.

Hierfür werden wir demnächst einen eigenen Gesetzentwurf vorlegen, der die erfor-

derliche Regelung treffen wird. Den genannten Antrag können wir also nicht mittragen;

wir werden gegen ihn stimmen.

Gestatten Sie mir noch eine Anmerkung zu Art. 31 b des Gesetzentwurfs von CSU

und FDP, wonach die Ausweisung von Wasserschutzgebieten für neue Wassergewin-

nungsanlagen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile nicht erfolgen soll.

Auch dem können wir nicht folgen. In der Regel wird man in bebauten Gebieten zwar

keine Trinkwasserschutzgebiete ausweisen. Aber es mag durchaus einmal eine Situa-

tion eintreten, dass in Gemeinden eine solche Ausweisung erforderlich ist. Dafür wol-

len wir keine Einschränkung haben. Auch Verbände, die auf dem Gebiet der Wasser-

versorgung tätig sind, wollen diese Einschränkung nicht. Deshalb werden wir den von

Ihnen vorgelegten Gesetzentwurf insgesamt ablehnen. Er ist nicht zukunftsweisend.

(Beifall bei den GRÜNEN)
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Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Als Letzter hat nun Herr Staatsminister

Dr. Marcel Huber das Wort.

Staatsminister Dr. Marcel Huber (Umweltministerium): Sehr geehrter Herr Präsident,

liebe Kolleginnen und Kollegen! Wie wertvoll unser Trinkwasser ist, merkt man erst,

wenn man außer Landes geht. Da muss man nicht nach Afrika gehen. Auch in ande-

ren westlichen Ländern merkt man schon im Hotel, wenn man das Chlor riecht, was

für ein hohes Gut wir hier haben. Es ist auch gut, wenn sich der Bayerische Landtag

mit dieser Thematik ausführlich befasst und hitzig darum kämpft, die ideale Lösung für

eine rechtliche Grundlage zu finden.

Wir haben eine zweijährige Evaluierungsphase hinter uns, von der wir sagen können:

Das Gesetz, das wir auf den Weg gebracht haben, haben wir in der Praxis geprüft. Ich

denke, der größte Teil dessen, was vor zwei Jahren darin festgelegt worden ist, hat

sich bewährt.

Das Prozedere mit der Anhörung kann ich umgehen. Ich habe selber keinen Einfluss

darauf gehabt. Entscheidend ist mir, dass wir jetzt die notwendigen Korrekturen noch

vornehmen und das Gesetz perpetuieren, damit es dauerhaft so wirkt, wie wir die Ent-

wicklung aus der Erfahrung heraus beobachtet haben.

Die Basis für vieles auf diesem Gebiet, insbesondere für das letztgenannte Thema der

Uferrandstreifen, ist, dass wir kooperativen Naturschutz anstreben. Kooperativer

Natur- oder auch Umweltschutz ist ein Prinzip, das in meinen Augen grundsätzlich ge-

genüber dem Ordnungsrecht zu bevorzugen ist. Denn nur Leute, die die Maßnahmen

aus Überzeugung mitmachen, verhalten sich auch in allen anderen Bereichen so, wo

ihnen niemand auf die Finger schaut. Ich bin ganz sicher: Das gilt für die Gewässer-

randstreifen in gleichem Maße.

Der Verwaltungsvollzug interessiert uns von der Exekutive natürlich besonders. Wir

haben ihn einer praktischen Evaluation zugeführt. Wir können sagen: Der Verwal-

tungsvollzug dieses Gesetzes war in Ordnung. Wenn ich daran denke, dass jetzt For-
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derungen kommen, die einen weitaus höheren Aufwand an Bürokratie zum Ziel haben

- dabei denke ich an den Grünlandumbruch und die Gewässerrandstreifen -, dann

glaube ich, dass wir damit, wie wir das Gesetz jetzt auf den Weg gebracht haben,

ganz gut liegen.

Aus diesem Grund sind wir jetzt gut aufgestellt. Die Aufhebung der Befristung erfolgt

zum 29. Februar. Allerdings wird es gewisse Korrekturen geben. Der Streitpunkt ist

jetzt nicht, wer diese Idee zum ersten Mal geäußert hat. Wichtig ist, dass die Korrekt-

uren jetzt kommen und wir abwägen, welche Vorschläge für weitere Korrekturen um-

gesetzt werden sollen und welche nicht.

Die Ausräumung von Konfliktsituationen ist in der Praxis oftmals ein Thema. Wenn wir

bei zukünftigen Ausweisungen neuer Wasserschutzgebiete die Wohnbebauung aus-

nehmen, dann dient es dazu, konfliktarm vorzugehen.

Wir alle sind stolz darauf, dass die Mineralwässer, die wir kaufen können, von hoher

Qualität sind. Diese ist nicht selbstverständlich, insbesondere dann nicht, wenn wir

eine Energiewende verwirklichen wollen, bei der es nicht nur um elektrischen Strom,

sondern auch um Wärmeenergie geht. Wir sehen es gern, dass zunehmend die Ober-

flächengeothermie genutzt wird. Darauf muss man reagieren und aufpassen, dass bei

den Bohrungen und Erdaufschlüssen, die es bei der Geothermienutzung gibt, das

hohe Gut der Mineralwasserqualität geschützt wird. Die Ausweisung von Wasser-

schutzgebieten für private Brunnen ist dabei ein effektives Mittel, das wir unbedingt

nutzen sollten.

Die Änderung des Artikels 32, wo es um die fachlich notwendigen Wasserschutzge-

biete geht und wir eine faire Grundlage für den Ausgleich suchen, stellt eine sinnvolle

Regelung dar. Es ist eine schwierige Gratwanderung, einen Anreiz zur Ausweisung

von Wasserschutzgebieten zu setzen, indem man entsprechende Entgelte oder Aus-

gleichszahlungen gewährt. Die Klarstellung, dass ein sinnvoller Ausgleich zwischen

den Interessen des Gewässerschutzes auf der einen Seite und den Interessen der
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Landwirtschaft bzw. der Eigentümer der Grundstücke auf der anderen Seite notwendig

ist, dürfte richtig und praxisnah sein.

Kollege Magerl von den GRÜNEN hat hier wieder vehement Forderungen einge-

bracht, die nicht ganz neu sind. Herr Kollege Wörner, Ihnen sage ich, dass an dieser

Stelle kein Krieg stattfindet. Aber es geht um eine ganz klare Positionierung.

Weil ich ein positiv denkender Mensch bin, gehe ich von der Erwartung nicht ab, dass

wir eine gute Lösung hinbekommen. Auch wenn es hier und da noch nicht so funktio-

niert, wie wir es uns vorstellen, müssen wir es hinbekommen, die Gewässerrandstrei-

fen im kooperativen Umwelt- bzw. Naturschutz zu verwirklichen, weil das in ganz Bay-

ern die bessere Lösung darstellt.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

- Ja, das ist ein entscheidender Punkt.

Wenn wir das Ordnungsrecht als die bessere Lösung ansehen, dann wird auch in an-

deren Bereichen die Forderung nach einer besseren Lösung aufkommen. Dann sieht

Bayern anders aus, und dann sieht auch das Verhältnis zwischen denen, die das Land

bewirtschaften, und denen, die sich um unsere Naturqualität Sorgen machen, anders

aus.

Bezüglich der Beschränkung der erlaubnisfreien Benutzung haben wir, wenn es tat-

sächlich so ist, lieber Christian Magerl, dass es zu einer unbotmäßigen Drainage

kommt, schon jetzt die Möglichkeit, solches durch Rechtsverordnung zu unterbinden.

Sollten Fälle bekannt werden, in denen es tatsächlich zu einer schwerwiegenden Ver-

schlechterung der Situation kommt, dann bitte ich, uns darauf aufmerksam zu ma-

chen. Wir werden dann genauso einschreiten, wie es das Gesetz derzeit schon er-

möglicht. Hier eine generelle oder pauschale Forderung zu erheben ist nicht

angebracht.
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Ein generelles Verbot des Grünlandumbruchs in Überschwemmungsgebieten schießt

in meinen Augen über das Ziel hinaus. Es gibt viele Einzelfälle, auch Härtefälle, bei

denen eine andere Lösung besser wäre.

Die SPD hat einiges beantragt, das, wie ich glaube, auf Missverständnissen beruht.

Ich denke an die Streichung in Artikel 2 Absatz 1 des Bayerischen Wassergesetzes.

Die ist überflüssig. Hier geht es nicht darum, dass Quellen nicht geschützt werden soll-

ten; es geht nicht darum, deren Schutz zu unterlaufen. Quellen unterliegen ja einem

sehr weitgehenden Schutzregime. Hier geht es um die Gewässerordnung. Bei echten

oberirdischen Gewässern sind ganz andere Konsequenzen gemeint. Da geht es um

die Einteilung der Gewässer nach erster und zweiter Ordnung, um Genehmigungsbe-

dürftigkeit von Anlagen, Gewässerunterhaltspflichten und Ähnliches. Es handelt sich

um eine ganz andere Systematik. Sie hat nichts mit einer Absicht zu tun, die Quellen

nicht zu schützen.

Das Gleiche gilt für wild abfließendes Wasser.Das ist Wasser, das außerhalb des Ge-

wässerbettes fließt. Das ist kein Gewässer, das in die Systematik passt. Aus diesem

Grunde halte ich es für überflüssig.

Genauso überflüssig ist - ich glaube, das ist ein Missverständnis - die Formulierung zu

Artikel 4 Satz 5 betreffend die Erhebung eines Entgelts für die Entnahme. Bei Artikel 4

geht es um etwas anderes, nämlich darum, für den Besitzer des Grundstückes gewis-

se Lasten und Unannehmlichkeiten auszugleichen. Es geht um die Duldung der Be-

nutzung. Es geht nicht um die Entlohnung für die Entnahme des Wassers, da das

Grundwasser, ebenso wie das fließende Wasser in Flüssen, nach Bundesrecht nicht

eigentumsfähig ist. Das Wasser in einem Fluss gehört niemandem und somit kann

man für die Entnahme des Wassers kein Entgelt verlangen. Dagegen ist es möglich,

zivilrechtlich im Sinne eines Lastenausgleichs zu vereinbaren, für die Duldung der Ent-

nahme etwas zu bezahlen. Das hat damit aber überhaupt nichts zu tun und deswegen

muss es auch nicht hineingeschrieben werden.
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Das mit dem Gewässerrandstreifen habe ich bei der Diskussion über die Anträge der

GRÜNEN schon erwähnt. Die Evaluation, um zu sehen, wo es funktioniert und wo es

noch fehlt, interessiert mich selber. Wir machen das zusammen mit dem Landwirt-

schaftsministerium, weil KULAP und die anderen Maßnahmen in zwei verschiedenen

Häusern ressortieren. Das schauen wir uns gemeinsam an und ich werde Ihnen hierzu

mit Sicherheit noch berichten können.

Ich halte den Gesetzentwurf so, wie er derzeit auf den Weg gebracht ist, für tauglich,

weil er es ermöglicht, die gesetzten Ziele umzusetzen. Wir erzielen damit einen ge-

rechten Ausgleich der Lasten. Diejenigen, die Interesse daran haben, einwandfreies

Wasser zu erhalten, kommen auf ihre Kosten, und diejenigen, die Unannehmlichkeiten

zu ertragen und Kosten auf sich zu nehmen haben, werden entsprechend entlohnt.

Die Schutzziele sind klar definiert. Ich glaube, wenn wir die Sachverhalte in dieser

Form regeln können, wird unser gemeinsames Ziel, das hohe Gut der Qualität unserer

Wasserversorgung auf Dauer sicherstellen zu können, mit einem Gesetz, das sich in

der Praxis bewähren wird, gelingen. Deswegen empfehle ich die Zustimmung.

(Beifall bei der CSU und der FDP)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Die Aussprache ist geschlossen. Wir kom-

men damit zur Abstimmung.

Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf auf der Drucksache 16/9902, die Ände-

rungsanträge auf den Drucksachen 16/10416 mit 16/10418 und 16/11344 mit

16/11347 sowie die Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses für Um-

welt und Gesundheit auf der Drucksache 16/11102 zugrunde.

Vorweg lasse ich über die vom federführenden Ausschuss zur Ablehnung vorgeschla-

genen Änderungsanträge auf den Drucksachen 16/10416 mit 16/10418 abstimmen.

Besteht damit Einverständnis, dass wir über die Änderungsanträge der Fraktion des

BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN, die bereits im Ausschussverfahren beraten worden

sind, insgesamt abstimmen und der Abstimmung das Votum des jeweiligen federführ-
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enden Ausschusses für Umwelt und Gesundheit zugrunde legen? - Ich sehe keinen

Widerspruch. Dann lasse ich so abstimmen.

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. dem jeweiligen Abstim-

mungsverhalten seiner Fraktion im federführenden Ausschuss einverstanden ist, den

bitte ich um das Handzeichen. - Das sind alle Fraktionen einschließlich der Kollegin

Dr. Pauli. Gegenstimmen? - Keine. Enthaltungen? - Auch keine. Damit übernimmt der

Landtag diese Voten. Die Änderungsanträge sind abgelehnt.

Nun kommen wir zur Abstimmung über die Änderungsanträge der SPD-Fraktion auf

den Drucksachen 16/11344 mit 16/11347, die erst nach Abschluss des Ausschussver-

fahrens eingereicht worden sind und über die deshalb einzeln abgestimmt werden

muss.

Wer dem Änderungsantrag auf der Drucksache 16/11344 zustimmen möchte, den

bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die Fraktionen der SPD, des BÜNDNISSES

90/DIE GRÜNEN und eine Stimme aus der Fraktion der FREIEN WÄHLER. Gegen-

stimmen? - Das sind die Fraktionen der CSU, der FDP und der FREIEN WÄHLER

sowie die Abgeordnete Dr. Pauli. Stimmenthaltungen sehe ich keine. Der Änderungs-

antrag ist damit abgelehnt.

Wer dem Änderungsantrag auf der Drucksache 16/11345 zustimmen möchte, den

bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die Fraktion der SPD und der Abgeordnete

Dr. Fahn von den FREIEN WÄHLERN. Gegenstimmen? - Das sind die Fraktionen der

CSU, der FDP, der FREIEN WÄHLER und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN sowie

die Abgeordnete Dr. Pauli. Enthaltungen? - Keine. Der Änderungsantrag ist damit ab-

gelehnt.

Wer dem Änderungsantrag auf der Drucksache 16/11347 zustimmen möchte, den

bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die Fraktionen der SPD und des BÜNDNIS-

SES 90/DIE GRÜNEN sowie der Abgeordnete Dr. Fahn. Gegenstimmen? - Das sind

die Fraktionen der CSU, der FDP und der FREIEN WÄHLER sowie die Abgeordnete
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Dr. Pauli. Stimmenthaltungen? - Keine. Damit ist der Änderungsantrag ebenfalls abge-

lehnt.

Wir kommen nun zum Änderungsantrag auf der Drucksache 16/11346. Über diesen

Antrag wird namentlich abgestimmt. Ich eröffne die namentliche Abstimmung. Die

Urnen sind an den beiden Ausgängen sowie vorne am Tisch der Stenografen aufge-

stellt. Für die Abstimmung sind drei Minuten vorgesehen. Die Abstimmung ist eröffnet.

(Namentliche Abstimmung von 16.27 bis 16.30 Uhr)

Die Zeit ist abgelaufen. Damit ist die Abstimmung geschlossen. Das Ergebnis wird au-

ßerhalb des Saales ausgezählt. Bis zur Bekanntgabe des Ergebnisses unterbreche

ich die Sitzung, weil die Schlussabstimmung auch in namentlicher Form durchgeführt

werden soll. Deshalb muss ich jetzt auf das Ergebnis dieser Abstimmung warten.

(Unterbrechung von 16.31 bis 16.34 Uhr)

Ich eröffne die Sitzung wieder und bitte die Plätze einzunehmen.

(Unruhe - Glocke des Präsidenten)

Ich fahre mit der Bekanntgabe des Ergebnisses erst fort, wenn alle die Plätze einge-

nommen haben.

(Unruhe - Glocke des Präsidenten)

Ich gebe jetzt das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zum Änderungsantrag der

Abgeordneten Wörner, Schmitt-Bussinger, Sonnenholzner und anderer (SPD), Druck-

sache 16/11346, bekannt. Mit Ja haben gestimmt 47, mit Nein haben gestimmt 106,

Stimmenthaltungen 3. Damit ist der Änderungsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 1)

Damit kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Gesetzentwurf selber. Der federfüh-

rende Ausschuss empfiehlt den Gesetzentwurf zur unveränderten Annahme. Wer dem
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Gesetzentwurf zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. - Das sind die Frak-

tionen der CSU, der FDP und der FREIEN WÄHLER. Gegenstimmen? - Das sind die

Fraktionen von SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Abgeordnete Dr. Fahn.

Stimmenthaltungen? - Sehe ich keine. Der Gesetzentwurf ist so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Die Schlussabstimmung ist wie-

derum in namentlicher Form beantragt. Ich eröffne die namentliche Abstimmung. Die

Urnen sind an den bekannten Stellen aufgestellt. Für die Abstimmung sind wiederum

drei Minuten vorgesehen.

Ich werde nach der namentlichen Abstimmung sofort mit der Tagesordnung fortfahren

und nicht auf die Bekanntgabe des Ergebnisses warten.

(Namentliche Abstimmung von 16.36 bis 16.39 Uhr)

Die Zeit ist um. Ich schließe die namentliche Abstimmung und bitte, das Ergebnis au-

ßerhalb des Saales auszuzählen. Das Ergebnis einschließlich der Schlussformel des

Gesetzes wird im Laufe der weiteren Beratungen bekannt gegeben.

Ich fahre mit der Tagesordnung fort. - Ich bitte, die Plätze wieder einzunehmen, damit

wir den Beratungen in geordneter Weise folgen können.

(...)

Zweiter Vizepräsident Franz Maget: Bevor wir zu den Abstimmungen kommen, darf

ich für das Protokoll das Ergebnis der namentlichen Schlussabstimmung zum Gesetz-

entwurf der Abgeordneten Dr. Otto Hünnerkopf, Albert Füracker, Alexander König u. a.

und Fraktion (CSU) sowie der Abgeordneten Thomas Hacker, Tobias Thalhammer,

Dr. Andreas Fischer u. a. und Fraktion (FDP) zur Änderung des Bayerischen Wasser-

gesetzes, Drucksache 16/9902, bekanntgeben: Mit Ja haben gestimmt 104, mit Nein

50 Kolleginnen und Kollegen.
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Ackermann Renate X
Aiwanger Hubert X
Arnold Horst X
Aures Inge X

Bachhuber Martin X
Prof. Dr. Barfuß Georg X
Prof. (Univ. Lima) Dr. Bauer Peter X
Prof. Dr. Bausback Winfried
Bause Margarete X
Dr. Beckstein Günther X
Dr. Bernhard Otmar X
Dr. Bertermann Otto X
Dr. Beyer Thomas
Biechl Annemarie X
Biedefeld Susann X
Blume Markus X
Bocklet Reinhold X
Breitschwert Klaus Dieter X
Brendel-Fischer Gudrun X
Brunner Helmut
Dr. Bulfon Annette X

Dechant Thomas
Dettenhöfer Petra X
Dittmar Sabine X
Dodell Renate X
Donhauser Heinz X
Dr. Dürr Sepp X

Eck Gerhard
Eckstein Kurt X
Eisenreich Georg X

Dr. Fahn Hans Jürgen X
Fahrenschon Georg X
Felbinger Günther X
Dr. Fischer Andreas X
Dr. Förster Linus X
Franke Anne X
Freller Karl X
Füracker Albert X

Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Gehring Thomas X
Glauber Thorsten
Goderbauer Gertraud X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Görlitz Erika X
Dr. Goppel Thomas X
Gote Ulrike X
Gottstein Eva
Güll Martin X
Güller Harald X
Freiherr von Gumppenberg Dietrich X
Guttenberger Petra X

Hacker Thomas X
Haderthauer Christine X
Halbleib Volkmar X
Hallitzky Eike X
Hanisch Joachim X
Hartmann Ludwig
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W. X
Herold Hans X
Dr. Herrmann Florian X
Herrmann Joachim X
Dr. Herz Leopold X
Hessel Katja X
Dr. Heubisch Wolfgang
Hintersberger Johannes X
Huber Erwin X
Dr. Huber Marcel X
Dr. Hünnerkopf Otto X
Huml Melanie

Imhof Hermann X

Jörg Oliver X
Jung Claudia X

Kamm Christine X
Karl Annette X
Kiesel Robert X
Klein Karsten X
Kobler Konrad X
König Alexander X
Kohnen Natascha X
Kränzle Bernd X
Kreuzer Thomas X

Ländner Manfred X
Freiherr von Lerchenfeld Ludwig X
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X

Abstimmungsliste
zur namentlichen Abstimmung am 14.02.2012 zu Tagesordnungspunkt 3: Änderungsantrag der Abgeordneten Ludwig
Wörner, Helga Schmitt-Bussinger, Kathrin Sonnenholzner u. a. SPD; zum Gesetzentwurf der Abgeordneten Dr.
Hünnerkopf, Füracker, König u.a. und Fraktion CSU sowie Hacker, Thalhammer, Dr. Fischer u.a. und Fraktion FDP zur
Änderung des Bayerischen Wassergesetzes; (Drs. 16/9902); Gewässerrandstreifen; hier: Neufassung Art. 21 Abs. 1
(Drucksache 16/11346)
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Lorenz Andreas X

Prof. Männle Ursula X
Dr. Magerl Christian X
Maget Franz X
Matschl Christa X
Dr. Merk Beate
Meyer Brigitte X
Meyer Peter X
Miller Josef X
Müller Ulrike X
Mütze Thomas X
Muthmann Alexander X

Naaß Christa X
Nadler Walter X
Neumeyer Martin X
Nöth Eduard X
Noichl Maria X

Pachner Reinhard
Dr. Pauli Gabriele X
Perlak Reinhold X
Pfaffmann Hans-Ulrich X
Prof. Dr. Piazolo Michael X
Pohl Bernhard X
Pointner Mannfred X
Pranghofer Karin X
Pschierer Franz Josef

Dr. Rabenstein Christoph X
Radwan Alexander X
Reichhart Markus X
Reiß Tobias X
Richter Roland
Dr. Rieger Franz X
Rinderspacher Markus
Ritter Florian
Rohde Jörg X
Roos Bernhard
Rotter Eberhard X
Rudrof Heinrich X
Rüth Berthold X
Dr. Runge Martin X
Rupp Adelheid

Sackmann Markus
Sandt Julika X
Sauter Alfred
Scharfenberg Maria X
Schindler Franz X
Schmid Georg X
Schmid Peter
Schmitt-Bussinger Helga X
Schneider Harald X
Schöffel Martin X
Schopper Theresa X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Schorer Angelika X
Schreyer-Stäblein Kerstin X
Schuster Stefan X
Schweiger Tanja X
Schwimmer Jakob X
Seidenath Bernhard X
Sem Reserl
Sibler Bernd
Sinner Eberhard
Dr. Söder Markus
Sonnenholzner Kathrin X
Dr. Spaenle Ludwig X
Sprinkart Adi
Stachowitz Diana X
Stahl Christine X
Stamm Barbara X
Stamm Claudia X
Steiger Christa X
Steiner Klaus X
Stewens Christa X
Stierstorfer Sylvia X
Stöttner Klaus X
Strehle Max X
Streibl Florian X
Strobl Reinhold X
Ströbel Jürgen X
Dr. Strohmayr Simone X

Taubeneder Walter X
Tausendfreund Susanna X
Thalhammer Tobias X
Tolle Simone

Unterländer Joachim X

Dr. Vetter Karl X

Weidenbusch Ernst X
Weikert Angelika X
Dr. Weiß Bernd
Dr. Weiß Manfred X
Dr. Wengert Paul X
Werner Hans Joachim
Werner-Muggendorfer Johanna X
Widmann Jutta X
Wild Margit X
Will Renate X
Winter Georg
Winter Peter X
Wörner Ludwig X

Zacharias Isabell X
Zeil Martin
Zeitler Otto X
Zellmeier Josef X
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 47 106 3
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Ackermann Renate X
Aiwanger Hubert X
Arnold Horst X
Aures Inge X

Bachhuber Martin X
Prof. Dr. Barfuß Georg X
Prof. (Univ. Lima) Dr. Bauer Peter X
Prof. Dr. Bausback Winfried
Bause Margarete X
Dr. Beckstein Günther X
Dr. Bernhard Otmar X
Dr. Bertermann Otto X
Dr. Beyer Thomas
Biechl Annemarie X
Biedefeld Susann X
Blume Markus X
Bocklet Reinhold X
Breitschwert Klaus Dieter X
Brendel-Fischer Gudrun X
Brunner Helmut
Dr. Bulfon Annette X

Dechant Thomas
Dettenhöfer Petra X
Dittmar Sabine X
Dodell Renate X
Donhauser Heinz X
Dr. Dürr Sepp X

Eck Gerhard
Eckstein Kurt X
Eisenreich Georg X

Dr. Fahn Hans Jürgen X
Fahrenschon Georg X
Felbinger Günther X
Dr. Fischer Andreas X
Dr. Förster Linus X
Franke Anne X
Freller Karl X
Füracker Albert X

Prof. Dr. Gantzer Peter Paul X
Gehring Thomas X
Glauber Thorsten
Goderbauer Gertraud X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Görlitz Erika X
Dr. Goppel Thomas X
Gote Ulrike X
Gottstein Eva
Güll Martin X
Güller Harald X
Freiherr von Gumppenberg Dietrich X
Guttenberger Petra X

Hacker Thomas X
Haderthauer Christine
Halbleib Volkmar X
Hallitzky Eike X
Hanisch Joachim X
Hartmann Ludwig
Heckner Ingrid X
Heike Jürgen W. X
Herold Hans X
Dr. Herrmann Florian X
Herrmann Joachim X
Dr. Herz Leopold X
Hessel Katja X
Dr. Heubisch Wolfgang
Hintersberger Johannes X
Huber Erwin X
Dr. Huber Marcel X
Dr. Hünnerkopf Otto X
Huml Melanie

Imhof Hermann X

Jörg Oliver X
Jung Claudia X

Kamm Christine X
Karl Annette X
Kiesel Robert X
Klein Karsten X
Kobler Konrad X
König Alexander X
Kohnen Natascha X
Kränzle Bernd X
Kreuzer Thomas X

Ländner Manfred X
Freiherr von Lerchenfeld Ludwig X
Graf von und zu Lerchenfeld Philipp X

Abstimmungsliste
zur namentlichen Schlussabstimmung am 14.02.2012 zu Tagesordnungspunkt 3: Gesetzentwurf der
Abgeordneten Dr. Otto Hünnerkopf, Albert Füracker, Alexander König u. a. und Fraktion CSU, der
Abgeordneten Thomas Hacker, Tobias Thalhammer, Dr. Andreas Fischer u. a. und Fraktion FDP; zur
Änderung des Bayerischen Wassergesetzes (Drucksache 16/9902)
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Name Ja Nein Enthalte
mich

Lorenz Andreas X

Prof. Männle Ursula X
Dr. Magerl Christian X
Maget Franz X
Matschl Christa X
Dr. Merk Beate X
Meyer Brigitte X
Meyer Peter X
Miller Josef X
Müller Ulrike X
Mütze Thomas X
Muthmann Alexander X

Naaß Christa X
Nadler Walter X
Neumeyer Martin X
Nöth Eduard X
Noichl Maria X

Pachner Reinhard
Dr. Pauli Gabriele
Perlak Reinhold X
Pfaffmann Hans-Ulrich X
Prof. Dr. Piazolo Michael X
Pohl Bernhard X
Pointner Mannfred X
Pranghofer Karin X
Pschierer Franz Josef

Dr. Rabenstein Christoph X
Radwan Alexander X
Reichhart Markus X
Reiß Tobias X
Richter Roland
Dr. Rieger Franz X
Rinderspacher Markus
Ritter Florian
Rohde Jörg X
Roos Bernhard
Rotter Eberhard X
Rudrof Heinrich X
Rüth Berthold X
Dr. Runge Martin X
Rupp Adelheid

Sackmann Markus
Sandt Julika X
Sauter Alfred
Scharfenberg Maria X
Schindler Franz X
Schmid Georg X
Schmid Peter
Schmitt-Bussinger Helga X
Schneider Harald X
Schöffel Martin X
Schopper Theresa X

Name Ja Nein Enthalte
mich

Schorer Angelika X
Schreyer-Stäblein Kerstin X
Schuster Stefan X
Schweiger Tanja X
Schwimmer Jakob X
Seidenath Bernhard X
Sem Reserl
Sibler Bernd
Sinner Eberhard
Dr. Söder Markus
Sonnenholzner Kathrin X
Dr. Spaenle Ludwig X
Sprinkart Adi
Stachowitz Diana X
Stahl Christine X
Stamm Barbara X
Stamm Claudia X
Steiger Christa X
Steiner Klaus X
Stewens Christa X
Stierstorfer Sylvia X
Stöttner Klaus
Strehle Max X
Streibl Florian X
Strobl Reinhold X
Ströbel Jürgen X
Dr. Strohmayr Simone X

Taubeneder Walter X
Tausendfreund Susanna X
Thalhammer Tobias X
Tolle Simone

Unterländer Joachim X

Dr. Vetter Karl X

Weidenbusch Ernst X
Weikert Angelika X
Dr. Weiß Bernd
Dr. Weiß Manfred X
Dr. Wengert Paul X
Werner Hans Joachim
Werner-Muggendorfer Johanna X
Widmann Jutta X
Wild Margit X
Will Renate X
Winter Georg
Winter Peter X
Wörner Ludwig X

Zacharias Isabell X
Zeil Martin
Zeitler Otto X
Zellmeier Josef X
Dr. Zimmermann Thomas X

Gesamtsumme 104 50 0
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